e
~

Botschaft an den Gemeinderat

Kreuzlingen Stadtrat

Sperrfrist fiir alle Medien
Verdffentlichung erst nach der Medienkon-
ferenz zur Gemeinderatssitzung

Totalrevision des Hafenreglements der Stadt Kreuzlingen

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit dieser Botschaft beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat, der Totalrevision des Hafenreg-
lements der Stadt Kreuzlingen (im folgenden Reglement genannt) zuzustimmen. Die neue Ver-
ordnung zum Hafenreglement (Beilage 3: bisherige Hafenordnung; Beilage 4: neue Verord-
nung) und der Gebihrentarif (Beilagen 5 und 6) werden dem Gemeinderat zur Kenntnis ge-

bracht.

2.1

Ausgangslage

Am 1. Januar 2011 wurde das jetzige Reglement in Kraft gesetzt und mit einer Teilre-
vision auf 1. Januar 2018 gedndert (Beilage 1). Seit Inkrafttreten des Reglements
wurde Uber die Verwendung der Gelder in der Spezialfinanzierung diskutiert. Deren
Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen Jahren geandert, sodass eine An-
passung an die gesetzlichen Grundlagen erforderlich ist. Diese Totalrevision eroffnete
erneut eine vertiefte Diskussion Uber die Verwendung der Gelder in der Spezialfinan-
zierung. In einem Grundsatzentscheid an der Sitzung vom 17. August 2021 beschloss
der Stadtrat, keinen Erneuerungsfonds zu bilden sowie die Einnahmen und Ausgaben
direkt Gber die Erfolgsrechnung abzubilden.

In Zusammenarbeit mit RA Angelo Fedi, Raggenbass Rechtsanwalte, wurde in einer
Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitgliedern der Hafenkommission, das Reglement (Bei-
lage 2) liberarbeitet. Parallel dazu wurden die Verordnung und der Gebuhrentarif mit
dem neuen Reglement in Einklang gebracht.

Anderung und Erliduterungen des Reglements
Systematik und Terminologie
Im Interesse der Ubersichtlichkeit wurden die Regelungsinhalte neu thematisch in fol-

gende Abschnitte gegliedert:

1. Grundsatz und Geltungsbereich
2. Organe (Definition, Zustandigkeiten, Zusammensetzung)




2.2

2.3

3. Benutzung (Allgemeine Bestimmungen, Vermietung und Nutzung der Liege-
platze, Kosten und Geblihren)

4, Ordnung in den Hafenanlagen
5. Rechnungsfiihrung
6. Schlussbestimmungen

Inhaltlich orientiert sich das neue Reglement (Beilage 2) weitgehend am bestehenden
Regime, das sich in der Praxis im Allgemeinen bewadhrt hat. Punktuelle Anpassungen,
Prazisierungen oder Erganzungen erfolgten in Bereichen, in welchen Regelungsliicken
bestanden oder sich Probleme im Vollzug ergaben. Neu konzipiert wurde die Rech-
nungsfihrung.

Die Hafenordnung (Beilage 3) wird neu als "Verordnung zum Hafenreglement der Stadt
Kreuzlingen" (kurz "Verordnung") (Beilage 4) bezeichnet. Die Ausfiihrungserlasse der
Hafenkommission werden nicht mehr als "Richtlinien", sondern als "Weisungen" be-
zeichnet.

Die wesentlichen Anpassungen werden nachfolgend dargestellt:

Grundsatz und Geltungsbereich (Ziffer 1)

Art. 1 bis 3 (Grundsatz und Geltungsbereich): Die grundlegenden Bestimmungen wur-
den inhaltlich ibernommen. Es wird insbesondere daran festgehalten, dass die Ver-
mietung Uber offentlich-rechtliche (Konzessions-)Vertrdage erfolgt. Gegenilber einer
Platzvergabe per Verfligung gewahrt dieses System eine héhere Verbindlichkeit.

Die Bestimmungen zu den notwendigen Schiffsdokumenten (aArt. 1 Abs. 3) sowie zum
Winterbetrieb (aArt. 4) werden unter den Abschnitt "lll. Benutzung" (Art. 14 Abs. 3
bzw. Art. 11) verschoben. Art. 3 wurde unter neuer Marginalie ("personeller Geltungs-
bereich") inhaltlich prazisiert.

Organe (Ziffer 2)
Der Ubersicht halber wurden den einzelnen Organen separate Unterabschnitte (2.1 bis
2.3) zugewiesen.

— Art. 4 (Stadtrat): Bisher lag die Zustandigkeit fir Geschafte, die im Reglement nicht
ausdriicklich aufgezahlt werden, beim Stadtrat (aArt. 5 Abs. 3 Ziffer 7). Diese Auf-
fangkompetenz wird neu der Hafenkommission tibertragen (Art. 6 Abs. 1 lit. j). Dies
ist systematisch passender, da die Hafenkommission als primares operatives Organ
konzipiert und ihr das "Alltagsgeschaft" anvertraut ist (vgl. aArt. 6 Abs. 3 und neu
Art. 6 Abs. 1). Dem Stadtrat kommt weiterhin die Oberaufsicht und die Kompetenz
fur die Geschéafte mit grosserer Tragweite zu (aArt. 5 Abs. 1 und 3 bzw. neu Art. 4
Abs. 1 und 3).

— Art. 5 bis 7 (Hafenkommission): In den Angaben zur Zusammensetzung ist prazisiert,
dass das sachlich zustandige Mitglied des Stadtrats als Prasident oder Prasidentin
bestimmt ist. Anstelle des Ressortleiters oder der Ressortleiterin Ordnungsdienste
wird der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin des zustandigen Departements
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Einsitz nehmen. Aus sachlich gebotenen Griinden kann von der in Art. 5 bestimm-
ten Zusammensetzung abgewichen werden. Art. 5 Abs. 4 gibt neu die bereits bisher
gelibte Praxis wieder, wonach der Hafenmeister oder die Hafenmeisterin sowie die
Vertretung einer Zertifizierungsorganisation (aktuell "Blauer Anker") mit beraten-
der Stimme an den Kommissionssitzungen teilnehmen. Die Zustandigkeit der Ha-
fenkommission bleibt im Wesentlichen unverandert. Neu fallt die Auffangkompe-
tenz der Hafenkommission statt dem Stadtrat zu.

— Art. 8 (Hafenmeister/Hafenmeisterin): Mit Art. 8 Abs. 3 wird dem Hafenmeister o-
der der Hafenmeisterin die Kompetenz erteilt, Storende nach einer Verwarnung vo-
ribergehend der Hafenanlage zu verweisen. Ein dauerhafter Ausschluss aus den
Hafenanlagen (Hafenverbot) liegt in der Zustandigkeit der Hafenkommission (Art. 6
Abs. 1 lit. c.).

Benutzung (Ziffer 3)
Art. 9 bis 30: Der Ubersicht halber wurden Unterkapitel gebildet.

Allgemeine Bestimmungen (Ziffer 3.1)

Art. 9 bis 13: Im Sinne der Ubersichtlichkeit wurden die aArt. 33 (Haftung), 23 (6ffent-
liche Anlegeplatze) und 4 (Winterbetrieb) des bisherigen Reglements neu in Art. 9, 10
und 11 zusammengenommen. Sie bleiben inhaltlich unverandert. Mit Art. 12 wird eine
Delegationsnorm geschaffen, die dem Stadtrat die Kompetenz zum Erlass von Ein-
schrankungen der Hafennutzung Ubertragt. Dies betrifft explizit die Definition der
Nachtruhezeit. Weitere Beschrankungen kdnnen im Interesse eines reibungslosen Ab-
laufs notig sein, so z. B. die zeitliche Regelung von Lernfahrten.

Vermietung von Liegeplatzen (Ziffer 3.2)

— Art. 14 enthadlt inhaltlich keine wesentlichen Neuerungen; teilweise werden Einzel-
regelungen des bisherigen Reglements neu unter diesem Artikel zusammengefasst.

— InArt. 15 Abs. 1 wird neu explizit der Grundsatz festgehalten, dass die Mietvertrage
unvererblich sind. Die Ubertragbarkeit innerhalb des engen Familienkreises resp.
innerhalb von Eignergemeinschaften bleibt im Rahmen von Art. 19 erhalten. Unter
Art. 15 Abs. 3 wird die bisher missverstandliche Formulierung von aArt. 13 Abs. 1
(«Vorrang» von Personen mit Wohnsitz in Kreuzlingen gegeniiber Auswartigen) kor-
rigiert. Mit der Regelung war nie ein genereller Vorrang angestrebt (was faktisch
einem Ausschluss von Auswartigen gleichkommen wiirde), sondern eine zahlen-
massig hohere Berlicksichtigung von Personen mit Kreuzlinger Wohnsitz. Entspre-
chend der bisherigen Praxis (vgl. aArt. 2 Hafenordnung und gleichlautend Art. 3 der
neuen Verordnung) wird eine Obergrenze von 20 % fiir auswartige Bewerber und
Bewerberinnen im Reglement verankert.

— Art. 16 (Gewerbe, Vereine und 6ffentliche Institutionen): Die Vergabe von Liege-
platzen an Gewerbe und Vereine war bereits bisher vorgesehen, wobei der Wort-
laut von aArt. 10 diesen einen zahlenmassig nicht beschrankten Vorrang gegenliber
Privatpersonen einrdumte. Dies widerspricht dem Grundanliegen, die Hafenanla-
genderindividuellen Freizeitbetatigung offenzuhalten. Neu ist deshalb eine zahlen-
massige Limite (Kontingent) von Liegeplatzen fiir Gewerbe und Vereine vorgesehen.
Das entsprechende Kontingent wird in der Verordnung festgelegt und kann nach
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Kategorien differenziert werden. Offentliche Institutionen (wie z. B. die PMS) wur-
den praxisgemass bereits bisher analog dem Gewerbe und den Vereinen gehand-
habt; neu werden sie explizit den gleichen Regeln unterstellt.

— Art. 17 (Eignergemeinschaften): Eignergemeinschaften werden der bisherigen Re-
gelung entsprechend zugelassen. Einzig die Meldungsformalitditen werden neu in
die Verordnung tberfihrt (in welcher auch die (ibrigen Detailregelungen enthalten
sind).

— Art. 18 (Gasteplatze): Es kbnnen nur Liegeplatze fur Gaste zur Verfliigung gestellt
werden, wenn solche verfligbar sind. Es wird deshalb neu festgehalten, dass kein
Anspruch auf einen Gasteplatz besteht. Die Zuweisung erfolgt wie bisher durch den
Hafenmeister oder die Hafenmeisterin.

- Art. 19 (Ubertragung des Mietvertrags): Wie bisher soll der (unvererbliche) Miet-
vertrag an enge Familienmitglieder und — unter bestimmten Voraussetzungen —in-
nerhalb der Eignergemeinschaft Gbertragbar bleiben. Die bisher in der Hafenord-
nung (aArt. 14) geregelten Voraussetzungen werden aufgrund ihrer Tragweite ins
Reglement ibernommen. Festgehalten wird auch am bereits bisher geltenden
Grundsatz des Vorrangs von Miteignern und Miteignerinnen gegeniiber Familien-
angehdrigen. Flr den Todesfall des Mieters oder der Mieterin wird eine Regelung
aufgenommen, dass eine Ubertragung nur auf gemeinsamen Antrag aller Mitglie-
der der Familien- oder Eignergemeinschaft und nur auf ein einzelnes Mitglied erfol-
gen kann — bei Uneinigkeit entfillt die Ubertragbarkeit und der Liegeplatz wird zur
ordentlichen Vergabe gemadss Wartelisten frei.

- Art. 20 (Kiindigung durch Mieter/Mieterinnen): Im bestehenden Reglement
(aArt. 16 Abs. 1) ist als moglicher Kiindigungstermin nebst Ende Dezember auch
Ende Juni aufgefiihrt. Erfolgte eine Kiindigung im Juni, war eine Geblhr in Hohe von
70 % des Jahresmietzinses fallig. Dieser Kiindigungszeitpunkt ist uniblich und eine
Platzvergabe an einen Mietinteressenten oder eine Mietinteressentin ist unrealis-
tisch. Es sollen nur noch Kiindigungen auf Ende Dezember méglich sein.

— Art. 21 (Kindigung durch Vermieterin): Im bestehenden Reglement (aArt. 16 Abs.
2) sind die Parameter und das Vorgehen fiir eine Kiindigung nicht abschliessend
festgehalten. Im Interesse der Rechtssicherheit werden die Kiindigungsgriinde auf-
gezahlt und dabei zwischen ordentlichen und fristlosen Kiindigungen unterschie-
den. Die Modalitdten werden in der Verordnung weiter prazisiert.

Kosten (Ziffer 3.3)

— Art. 22 (Liegeplatzkosten): Die vom Kanton Thurgau verlangten Wassernutzungsge-
bihren werden anteilsmassig weiterverrechnet und sind somit Bestandteil der Lie-
geplatzkosten. Anfallende Betriebskosten werden allen Liegeplatzmietern und Lie-
geplatzmieterinnen verrechnet, da die Nutzung der Hafeninfrastruktur auch den
Mietern oder Mieterinnen von Trockenpldtzen ermdoglicht wird. Diese sollen sich
auch an den Betriebskosten beteiligen.

— Art. 23 (Mietzins): Gemass HRM2 diirfen keine Rickstellungen gemacht werden.
Dies wird in der Aufzdhlung der Mietzinszusammensetzung bericksichtigt.

— Art. 24 (Betriebskostenpauschale): Gegeniber aArt. 19 wird spezifiziert, dass es sich
um eine Pauschale handelt, die nach Art und Grosse des Liegeplatzes differenziert
ist. Kiinftig wird auch den Mietern oder Mieterinnen von Trockenpldtzen eine Pau-
schale fur die Nutzung der Hafenanlage (Duschen, Slip, etc.) verrechnet.
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2.5

2.6

— Art. 25 (Wassernutzungsgebiihren): Bei Konzessionserneuerung wird eine Was-
sernutzungsgebiihr vom Kanton erhoben. Diese wird den Liegeplatzmietern und
Liegeplatzmieterinnen weiterverrechnet.

— Art. 26 (Witterungsbedingter Ausfall): inhaltlich unverandert.

Gebiihren (Ziffer 3.4)

Art. 27 bis 30: Die im bisherigen Reglement unzusammenhangend verteilten Grundla-
gen fir die Geblhrenerhebung (Bearbeitungsgebiihren, Benutzungsgebiihren und Ge-
buhren fur Gasteplatze) werden im neuen Reglement in einem einheitlichen Unterab-
schnitt zusammengefasst. Die Gebiihrenhohe wird im GeblUhrenreglement der Stadt
Kreuzlingen festgelegt. Bei der Tourismus- und Infrastrukturabgabe fiir Gasteplatze
(Art. 30 Abs. 2) handelt es sich nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht um
eine Geblhr, sondern um eine (Zweck-)Steuer; ihre Hohe ist deshalb im Reglement
selbst zu bemessen (striktes Legalitatsprinzip).

Ordnung in den Hafenanlagen (Ziffer 4)

— Art. 31 (Entfernung aus dem Hafen) entspricht dem bisherigen aArt. 21. Neu wird
festgehalten, dass eine nicht fristgerechte Beseitigung des Missstands oder die
Nichtbezahlung der Kosten der Ersatzvornahme als Griinde fur eine fristlose Kiindi-
gung gelten.

— Art. 32 (Veranstaltungen): Der Inhalt von aArt. 27 wird ohne Anpassungen in Art.
32 ibernommen.

— Art. 33 (Gewasserschutz): Gegenliber aArt. 28 wird der Kreis der Zertifizierungsor-
ganisationen geoffnet und nicht mehr auf den "Blauen Anker" beschrankt. Weitere
Massnahmen zugunsten des Gewadsserschutzes kénnen in der Verordnung be-
stimmt werden.

— Art. 34 (Verbote): aArt. 29, 30 und 31 werden neu unter Art. 34 "Verbote" zusam-
mengefasst. In Art. 34 Abs. 3 wird der in der Strassenverkehrsgesetzgebung lbliche
Begriff "fahrzeugdhnliche Gerate" verwendet, um nebst Kleinmotorradern auch
Tretroller und dergleichen zu erfassen. In der Verordnung kénnen gestitzt auf
Art. 34 Abs. 4 weitere Verbote und Verhaltensvorschriften erlassen werden.

— Art. 35 (Ergdnzende Vorschriften): Erganzende Nutzungs- und Ordnungsvorschrif-
ten sind im Rahmen der Verordnung méglich.

Rechnungsfiihrung (Ziffer 5)

Art. 36: Beim Erstellen des Hafens Seegartens im Jahre 1984 wurden einzelne Liege-
platze durch Bootsbesitzer und -besitzerinnen vorfinanziert. Diese Vorfinanzierung
kam einem Kauf einzelner Liegeplatze gleich. Vertraglich wurde festgehalten, dass
nach 25 Jahren die vorfinanzierten Liegepldtze an die Stadt Kreuzlingen tbergehen
werden. Um wahrend dieser Zeit eventuelle Investitionen tatigen zu kénnen, wurde
flr Ertragsiiberschiisse aus Geblhreneinnahmen (Liegeplatzmieten, etc.) eine Spezi-
alfinanzierung in der Hafenrechnung eingerichtet. 2010 gingen die vorfinanzierten
Bootsplatze vollstandig in den Besitz der Stadt tiber.

Gemass bisherigem Reglement (aArt. 32 Abs. 1 und 2) werden 50 % der Ertragsiiber-

schisse in die Spezialfinanzierung und die restlichen 50 % der Stadt abgegeben. Rick-
schlage werden analog Abs. 1 verteilt. Die Mittel in der Spezialfinanzierung kénnen
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2.7

2.8

somit nur bei einem Riickschlag verwendet werden. Ein Riickschlag in der Erfolgsrech-
nung ist erfahrungsgemass nicht zu erwarten, da eventuelle Investitionen Gber meh-
rere Jahre abgeschrieben werden. Eine Verwendung der Mittel in der Spezialfinanzie-
rung ist somit nicht méglich. Entsprechend miissen auch Investitionen schon unter der
heutigen Regelung liber Budget und Erfolgsrechnung der Stadt abgewickelt werden.
Die Spezialfinanzierung erfillt ihren urspriinglichen Zweck nicht mehr; die darin ent-
haltenen Mittel sind faktisch blockiert.

Kiinftig soll der Ertragstiiberschuss vollstandig der Erfolgsrechnung der Stadt Kreuzlin-
gen zugefiihrt werden. Die gemadss bisherigem Reglement auf dem Konto 2900.80
"Bootshafen Seegarten" zuriickgestellten Mittel (derzeit rund CHF 2.8 Mio.) werden
der Erfolgsrechnung der Stadt Kreuzlingen zugefihrt.

Schlussbestimmungen (Ziffer 6)

Art. 37 bis 39: Fur Rechtsmittel wird auf die Gemeindeordnung (GO) verwiesen (Art.
37 Abs. 2). Anzumerken ist, dass tUber den Verweis von Art. 64 Abs. 2 GO auf die liber-
geordnete (kantonale) Gesetzgebung die Rekursfrist neu 30 statt 20 Tage betragt (§ 45
Abs. 1 Verwaltungsrechtspflegegesetz [VRG; RB 170.1]). Fiir den weiteren Rechtsmit-
telweg auf kantonaler Ebene gilt das VRG, wobei das Verwaltungsgericht in einem
neuen Entscheid vom April 2022 festgestellt hat, dass fir Streitigkeiten aus verwal-
tungsrechtlichen Mietvertragen fiir Bootsliegeplatze nicht mehr das Klageverfahren
vor Verwaltungsgericht im Sinne von § 64 VRG, sondern der ordentliche Rechtsmittel-
weg (Rekurs, Beschwerde) zur Anwendung kommt.

Anhange (Ziffer 7)
In den Anhdngen 1 und 2 wird der raumliche Geltungsgereich des Reglements (Art. 2)
in Form von Planen dargestellt.

Zusammenfassung

Das neue Hafenreglement der Stadt Kreuzlingen fiihrt das bisherige System im Grund-
satz fort. Dieses hat sich sowohl in der Gestaltung der Rechtsverhaltnisse (Mietver-
trage statt Verfliigungen) sowie bezliglich der Organisationsstruktur (Oberaufsicht
durch den Stadtrat, operative Leitung durch die Hafenkommission, unmittelbare Auf-
sicht und Betriebsfiihrung durch den Hafenmeister oder die Hafenmeisterin) bewahrt.
Uberarbeitet wurden Regelungsliicken (z. B. die Vermietung an Gewerbe und Vereine
oder Einschrankungen des Hafenbetriebs) sowie im Reglement definierte Ablaufe, die
sich in der Praxis als kaum durchfiihrbar erwiesen haben —insbesondere in den Berei-
chen Inkasso und Kiindigung. Die vorliegende Totalrevision bietet dariiber hinaus die
Gelegenheit, die bisher nicht durchwegs stringente Systematik des Reglements zu be-
reinigen. Schliesslich wird mit dem neuen Reglement das zentrale Anliegen der Revi-
sion umgesetzt, die bisher in der Spezialfinanzierung gebundenen Mittel effizient zu
nutzen.
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Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat beantragt lhnen,

der Totalrevision des Hafenreglements der Stadt Kreuzlingen zuzustimmen.

Kreuzlingen, 5. Juli 2022
Stadtrat Kreuzlingen

Thomas Niederberger, Stadtprasident

Michael Stahl, Stadtschreiber

Beilagen

1. Hafenreglement der Stadt Kreuzlingen vom 6. Juli 2017 (inkl. Nachtrage bis 18. Sep-
tember 2018) (bisher)

Hafenreglement der Stadt Kreuzlingen (mit Anhdngen 1 und 2) (neu)

Hafenordnung der Stadt Kreuzlingen vom 1. Januar 2019 (bisher)

Verordnung zum Hafenreglement der Stadt Kreuzlingen (neu)

Gebihrentarif zum Hafenreglement der Stadt Kreuzlingen vom 1. Januar 2020 (bisher)
Gebuhrentarif zum Hafenreglement der Stadt Kreuzlingen (neu)
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Beilage 1

i Kreuzlingen

Hafenreglement der Stadt
Kreuzlingen

6. Juli 2017 (inkl. Nachtrége bis 18. September 2018)
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-1 -

Gestltzt auf § 28 Abs. 3 des Wassernutzungsgesetzes vom 25. August 1999! und auf
Art. 29 b. Ziffer 1 der Gemeindeordnung der Stadt Kreuzlingen vom 26. November 20172 er-
lasst der Gemeinderat das nachstehende Hafenreglement.

|. Grundsatz und Geltungsbereich

Art. 1 1 Die Stadt Kreuzlingen betreibt als Eigenttiimerin die Hafenanla-
Grundsatz gen.

2 Sie vermietet Teile der Hafenanlagen sowie Bootsliegeplatze
(Wasserliegeplatze und Trockenplatze). Die Mietvertrage sind 6f-
fentlich-rechtlicher Natur. 3

3 Samtliche auf diesen Bootsliegeplatzen stationierten Boote mus-
sen Uber den gesetzlich vorgeschriebenen Schiffsausweis und
den aktuellen Ausweis fir die bezahlten Wasserfahrzeugsteuern
(Vignette) verfugen.*

Art. 2 1 Das Hafenreglement gilt fir die Benuitzung der Hafenanlagen.
Geltungsbereich
2 Die Hafenanlagen umfassen die in den Anhangen 1 und 2 dieses

Reglements bezeichneten Bereiche und Einrichtungen. Dazu ge-
horen insbesondere die Bootsliegeplatze, die sich im Eigentum
der Stadt Kreuzlingen befinden oder von ihr betrieben werden,
samtliche sich in diesem Gebiet befindlichen Bauten, Anlagen,
Flachen und Einrichtungen, die in irgendeiner Weise dem Betrieb
der Hafenanlagen und dem Verkehr von Wasserfahrzeugen die-
nen, sowie die fur die Benutzer und Besucher der Hafenanlage
ausgeschiedenen Verkehrs- und Parkierungsflachen.®

Art. 3 Samtliche Benutzer und Benutzerinnen der Hafenanlagen haben
Benutzer / Benut- sich an die Bestimmungen dieses Reglements zu halten.
zerinnen

Art. 4 1 Der Winterbetrieb dauert vom 1. Dezember bis 28. Februar. Die
Winterbetrieb Hafenanlagen bleiben wahrend dieser Zeit unbeaufsichtigt. Wah-

rend dem Winterbetrieb kann ein vom Mietvertrag abweichender
Liegeplatz zugewiesen werden. ©

2 Samtliche Serviceleistungen sind eingestellt. Soweit verfugbar,
kénnen Mieterinnen und Mieter Strom beziehen. Sie haben dabei
auf eigene Kosten einen Stromzahler installieren zu lassen und
den bezogenen Strom gemass dem jeweils geltenden Gebihren-
tarif ET 1 Hochtarif der Technischen Betriebe Kreuzlingen zu be-
zahlen.”

! Thurgauer Rechtsbuch (RB) 721.8

2 Fassung gemass Stadtratsbeschluss Nr. 2018-126 vom 26.06.2018

3 Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018

4 Neu gemaéss Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018
5 Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018

6 Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018

” Neu gemass Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018



.  Organe

Art. 5
Stadtrat

Art. 6
Hafenkommission

1 Dem Stadtrat obliegt die Oberaufsicht tiber die Hafenanlagen.?
2 Der Stadtrat wahlt die Hafenkommission.

3 Der Stadtrat entscheidet auf Antrag der Hafenkommission insbe-
sondere Uber:

Erlass und Anderung einer Hafenordnung

Erlass und Anderung des Gebiihrentarifs

Bau und Anderungen von Hafen-, Boots- und Steganlagen

Vermietung einzelner Steganlagen an Vereine

Anstellung des Hafenmeisters oder der Hafenmeisterin und

seines oder ihres Stellvertreters

nicht budgetierte Ausgaben grdsser als CHF 10'000.-

weitere Geschéfte, die nicht in die Kompetenz der Hafenkom-

mission fallen.

arwbdE

No

1 Die Hafenkommission wird fur eine Amtsdauer von vier Jahren
gewahlt. Prasident oder Prasidentin ist das Mitglied des Stadt-
rats.?

2 Die Hafenkommission umfasst funf Mitglieder und setzt sich zu-
sammen aus einem Mitglied des Stadtrats, dem Ressortleiter o-
der der Ressortleiterin Ordnungsdienst, dem Liegenschaftsver-
walter oder der Liegenschaftsverwalterin der Stadt Kreuzlingen,
einem Vertreter oder einer Vertreterin der Wassersportvereine
Kreuzlingen: Yachtclub (YCK), Segler Vereinigung Kreuzlingen
(SVK), Motorbootclub Kreuzlingen (MCK) und Sportfischerverein
Kreuzlingen (SFVK) sowie einem Vertreter oder einer Vertreterin
der Kreuzlinger Werften.?

3 Die Hafenkommission erledigt folgende Geschéfte selbstandig:

1. Erlass von Verfigungen, Sonderregelungen und Richtlinien in
ihrem Zustandigkeitsbereich?

2. Vermietung der Wasserliegeplatze und Trockenplatze

3. Belegungsplane fur Gasteboote und Winterplatze °

4. Ausschluss von Hafenbenutzern und Hafenbenutzerinnen
(Hafenverbot)

5. Entscheid uber Neuanschaffungen und Unterhaltsarbeiten
von Anlagen und Einrichtungen im Rahmen des bewilligten
Budgets

6. Entscheid dber unvorhergesehene Unterhaltsarbeiten oder

Anschaffungen bis CHF 10'000.- ausserhalb des Budgets

Entscheid Uber die Zuteilung der Liegeplatze®

Entscheid Uber das Anbringen eines einheitlichen Boots-

schutzes bei Pfahlen und Stegen zu Lasten der Liegeplatzbe-

nutzer und Liegeplatzbenutzerinnen’

© N

1 Revision vom 06.07.2017,
2 Revision vom 06.07.2017,
3 Revision vom 06.07.2017,
4 Revision vom 06.07.2017,
5 Revision vom 06.07.2017,
6 Revision vom 06.07.2017,
7 Revision vom 06.07.2017,

in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018
in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018
in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018
in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018
in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018
in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018
in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018



Art. 7
Verwaltung

Art. 8
Hafenmeister /
Hafenmeisterin

[Il. Benutzung

Art. 9
Grundsatz*

Art. 10
Gewerbe und
Vereine

-3-

9. Erstellung des Pflichtenhefts fir den Hafenmeister oder die
Hafenmeisterin zu Handen des Stadtrats und bei Bedarf Er-
lass der erforderlichen Weisungen.!

In dringenden Fallen entscheidet der Prasident oder die Prési-
dentin zusammen mit einem weiteren Mitglied der Hafenkommis-
sion. Die Kommission muss bei der ndchsten ordentlichen Sit-
zung uber diese Entscheide informiert werden.

Das Sekretariat und die Protokollfiihrung der Hafenkommission
obliegen der Verwaltungsabteilung Ordnungsdienste. Diese ver-
waltet die Hafenanlagen und fuhrt die Wartelisten.

Die Rechte und Pflichten des Hafenmeisters oder der Hafenmeis-
terin werden vom Stadtrat in einem Pflichtenheft festgelegt. Die
Hafenkommission ergéanzt das Pflichtenheft im Bedarfsfall mit
entsprechenden Weisungen.

Der Hafenmeister oder die Hafenmeisterin sorgt im Geltungsbe-
reich des Hafenreglements und der Hafenordnung fir einen rei-
bungslosen Betrieb und erteilt den Benutzern und Benutzerinnen
die notwendigen Anweisungen. Werden Vorschriften oder Anwei-
sungen nicht beachtet, sind diese Vorfalle dem Abteilungsleiter
oder der Abteilungsleiterin Sicherheit und Hafen zu melden.?

3

Soweit die Nachfrage nach Bootsliegeplatzen das Angebot tber-
steigt, werden Wartelisten gefihrt.

Der Mieter oder die Mieterin ist verpflichtet, den Liegeplatz mit
einem dessen Grosse entsprechenden Boot zu belegen.

Das auf einem Bootsliegeplatz stationierte Boot muss auch ge-
nutzt werden. Der Stadtrat kann dazu in der Hafenordnung na-
here Bestimmungen erlassen und insbesondere die Vorausset-
zungen fur eine Kindigung des Mietverhaltnisses wegen unge-
nigender Nutzung festlegen.

Alle Benutzer und Benutzerinnen haben den Anweisungen des
Hafenmeisters oder der Hafenmeisterin Folge zu leisten.

Wasserliegeplatze kénnen — so weit méglich — vorrangig an was-
sersportbezogene Gewerbe und Vereine aus Kreuzlingen verge-
ben werden. Die Hafenkommission kann Zusatzbedingungen
festlegen. Der Stadtrat kann einzelne Steganlagen (Art. 5 Abs. 3
Ziffer 4) Vereinen zur Verfigung stellen.

1 Neu gemass Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018

2 Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018

3 Aufgehoben gemass Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018
4 Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018



Art. 11
Juristische Perso-
nen

Art. 12
Liegeplatze fur
Gaste

Art. 13
Liegeplatze fur
Private 2

Art. 14
Eignergemein-
schaften

-4 -

Zudem kodnnen Anbieter von Boatsharing bericksichtigt werden.
Die genauen Bedingungen fiir das Boatsharing werden in der Ha-
fenordnung geregelt.

An juristische Personen werden keine Liegeplatze vergeben. Vor-
behalten bleibt Art. 10.

Gaste, die mit ihren Booten Uber Nacht in den Hafenanlagen blei-
ben, haben eine Ubernachtungsgebiihr gemass Gebiihrentarif zu
entrichten. Die Hohe der Gebuhr richtet sich nach der Lange und
Breite des Bootes sowie der Jahreszeit (Vor-/Neben- bzw. Haupt-
saison).!

Die Zuweisung der Gasteplatze erfolgt durch den Hafenmeister
oder die Hafenmeisterin.

Mietinteressenten oder Mietinteressentinnen mit Wohnsitz in der
Stadt Kreuzlingen haben bei der Liegeplatzvergabe Vorrang. Der
Stadtrat legt die weiteren Kriterien der Vergabe in der Hafenord-
nung fest.

Bei der Anmeldung miissen die Masse des Bootes, das auf dem
Liegeplatz stationiert werden soll, bekannt gegeben werden.*

Der Mieter oder die Mieterin des Liegeplatzes muss erkennbar
der Hauptnutzer oder die Hauptnutzerin des Bootes sein. Der
Stadtrat kann dazu in der Hafenordnung néhere Bestimmungen
erlassen.®

Die Hafenkommission kann bei einem bestehenden Mietverhalt-
nis auf schriftichen Antrag eine Eignergemeinschaft zulassen.
Das stationierte Boot muss in den kantonalen Bootszulassungs-
papieren auf den Mieter oder die Mieterin eingetragen sein.® Die
Namen und Adressen der iibrigen Gemeinschafter (sowie Ande-
rungen innerhalb der Eignergemeinschaft) missen der Hafen-
kommission innert 20 Tagen schriftlich bekannt gegeben werden.
Eine Eignergemeinschaft darf maximal aus funf Personen beste-
hen. Eine Person darf nur einer Eignergemeinschaft angehdren.

Der Mieter oder die Mieterin des Liegeplatzes muss nachweislich
Nutzer oder Nutzerin des Bootes sein. Der Stadtrat kann dazu in
der Hafenordnung nahere Bestimmungen erlassen.’

1 Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018

2 Revision geméass SRB Nr. 2018-189 vom 18.09.2018, ruickwirkend in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018
3 Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018

4 Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018

> Neu gemass Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018

6 Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018

” Neu gemass Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018
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Art. 15 1 Die Ubertragung des Mietvertrages auf Dritte ist untersagt. Lie-

Ubertragung geplatzmieter oder Liegeplatzmieterinnen (Vertragspartner oder
Vertragspartnerin) und Bootseigner oder Bootseignerinnen mis-
sen Uber die ganze Vertragsdauer identisch sein.!

2 Eine Weitergabe des Liegeplatzes ist an Familienmitglieder (Ehe-
partner, Kinder, eingetragene Lebenspartner) mdglich. Daftr
muss ein schriftlicher Antrag an die Hafenkommission gestellt
werden.?

3 Die Weitergabe des Liegeplatzes innerhalb einer Eignergemein-
schaft ist nur unter bestimmen Voraussetzungen mdglich. Der
Stadtrat legt in der Hafenordnung die naheren Anforderungen ei-
ner Ubertragung fest.®

Art. 16 1 Die Mieter und Mieterinnen kdnnen Mietvertrdge mit einer Frist
Auflésung des von drei Monaten im Voraus auf Ende Dezember und auf Ende
Mietvertrages Juni schriftlich kiindigen. Erfolgt die Kiindigung per Ende Juni, so

ist - zusatzlich zu den Kosten gemass Mietvertrag - eine Gebuhr
in Hohe von 70 % des Jahresmietzinses plus die Betriebskosten
fur sechs Monate zu bezahlen.*

2 Die Vermieterin kann einzelne Vertrage unter den Voraussetzun-
gen gemass Art. 34 Abs. 1 kiindigen. Kiindigungen aus organisa-
torischen oder baulichen Grinden bleiben vorbehalten. Die
schriftliche Kiindigung erfolgt mit einer Frist von drei Monaten im
Voraus auf Ende Dezember.

Art. 17 5
Art. 18 1 Die Kosten eines Wasserliegeplatzes richten sich nach dem Ge-
Miete bUhrentarif und setzen sich zusammen aus:

1. der Miete fir die Nutzung der Wasserflache pro m?
2. den Betriebskosten (pauschaler Anteil aller Nebenkosten der
Hafenanlagen).

2 Mietzinsen und Betriebskostenpauschalen werden vom Stadtrat
im Gebuhrentarif festgelegt. Diese sind 30 Tage nach Rech-
nungsstellung zu begleichen.

3 Der Mietzins ist so festzulegen, dass Amortisation, Verzinsung,
baulicher Unterhalt und angemessene Riickstellungen fur Erneu-
erungen sichergestellt sind. Auswartige Mieter und Mieterinnen
zahlen hohere Mieten als Ortsanséassige.

1 Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018

2 Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018

3 Neu gemass Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018
4 Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018

5 Aufgehoben durch Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf 01.01.2018



Art. 19
Betriebskosten-
pauschale

Art. 20
Witterungsbe-
dingter Ausfall

Art. 21
Entfernung aus
dem Hafen

Art. 22
Anmeldung

Art. 23

Benutzung o6ffent-

licher Anlege-
platze
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Die Betriebskosten sind so anzusetzen, dass die gesamten Ne-
benkosten der Hafenanlagen gedeckt werden. Die Ansatze wer-
den nach Stegen differenziert. Sie sind periodisch an die Neben-
kosten anzupassen.

Kann ein Liegeplatz witterungsbedingt oder infolge héherer Ge-
walt nicht belegt werden, hat der Mieter oder die Mieterin keinen
Anspruch auf einen anderen Liegeplatz oder die Rickerstattung
des Mietzinses.

Ist eine Platzumteilung méglich, kann sie durch den Hafenmeister
oder die Hafenmeisterin voriibergehend bewilligt werden.

Die Hafenkommission kann ein Boot auswassern bzw. entfernen
und einstellen lassen, wenn es

unbefugt im Hafen liegt

2. ein Nachbarschiff gefahrdet

3. in einem verwahrlosten Zustand ist

4. nicht Gber eine Zulassung verflgt.

=

Die Hafenkommission setzt, bevor sie die geeigneten Massnah-
men anordnet, dem Besitzer oder der Besitzerin eine angemes-
sene Frist, um den ordnungsgemassen Zustand wiederherzustel-
len. Sofern eine Gefahr fir Mensch oder Umwelt besteht, werden
ohne Fristgewahrung notwendige Massnahmen ergriffen.

Die Kosten fiir die durchgefihrten Massnahmen tragt der Besit-
zer oder die Besitzerin des Bootes.

Fur die Bearbeitung der Anmeldung sowie fir die Aufnahme und
den Verbleib auf der Warteliste ist eine Gebihr zu entrichten. Die
Hohe dieser Gebuhren wird im Gebuhrentarif festgelegt.

Die 6ffentlichen Anlegeplatze im Kursschifffahrtshafen dirfen nur
von Schiffen konzessionierter Schifffahrtsunternehmungen und
des gewerblichen Passagierschiffverkehrs benutzt werden.

V. Benutzung der Infrastruktur

Art. 24
Infrastruktur

Art. 25
Entsorgung

Fur die Benutzung der Kran- und Abspritzanlage muss eine se-
parate Gebihr geméss Gebuhrentarif entrichtet werden.

In den Abfallbehéltern und Containern der Hafenanlage dirfen
nur die auf den Booten anfallenden Haushaltsabfélle entsorgt
werden; untersagt ist insbesondere das Entsorgen von Bootsbla-
chen, Polstern, Segeln und Fendern.!

1 Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018
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V. Ordnung in den Hafenanlagen

Art. 26
Transportmittel

Art. 27
Veranstaltungen

Art. 28
Gewasserschutz /
"Blauer Anker"

Art. 29
Verbote

Art. 30
Ankern und Anle-
gen

Art. 31
Fahrzeuge

Nach dem Ein- und Auswassern sind die dafiir benttzten Trans-
portmittel von den Slipanlagen und allen Verkehrswegen?! sofort
Zu entfernen.

Fur Veranstaltungen (Regatten) gelten Sonderregelungen, die
durch die Hafenkommission gemass Art. 6 Abs. 3 Ziffer 1 erlas-
sen werden.

Sport- und andere Vereine, welche die Hafenanlagen fiir beson-
dere Veranstaltungen benutzen mochten, haben rechtzeitig ein
schriftliches Gesuch an den Stadtrat einzureichen. Dieser ent-
scheidet dartiber und setzt allfallige BenlUtzungskosten und Auf-
lagen fest.

Zusatzliche Aufwendungen werden dem Veranstalter oder der
Veranstalterin in Rechnung gestellt.

Es ist verboten, Bootsmotoren im Hafen unnétig laufen zu lassen.

Gewasserverschmutzungen, wie sie beim Austritt von 6lhaltigen
oder chemischen Substanzen entstehen, sind unverziglich der
nachsten erreichbaren Polizeidienststelle zu melden, sofern der
Schiffsfuihrer oder die Schiffsfihrerin nicht in der Lage ist, die Ge-
fahr oder Verunreinigung selbst zu beseitigen.

Es durfen keine Bootsdecken in grellen Farben verwendet wer-
den.

Im Rahmen des Programms "Blauer Anker" werden den jeweili-
gen Erkenntnissen entsprechende Massnahmen getroffen, um
der Verpflichtung zum Schutz der Umwelt und des Gewassers
nachzukommen.

In den Hafenanlagen sowie im Bereich der Schifflande und der
Hafeneinfahrt gelten folgende Verbote:

Angeln

Baden

Sporttauchen

Surfen / Standup-Paddeling?

Wasservogeljagd

Futtern von Wasservigeln

ogrwWNE

Es ist in den ganzen Hafenanlagen verboten zu ankern und an
der Hafenmole und am Ufer anzulegen.

Fahrrader und Kleinmotorrader dirfen weder auf den Hafenmo-
len noch auf den Bootsstegen benutzt und abgestellt werden.

1 Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018
2 Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018



VI. Rechnungsfiihrung

Art. 32 1 Die Hafenrechnung ist in der laufenden Rechnung der Stadt
Hafenrechnung Kreuzlingen integriert. Ertragsiiberschiisse werden jeweils wie
folgt verwendet:
1. 50 % Einlage in Spezialfinanzierung Hafen
2. 50 % Abgabe an die Stadt.

2 Ruckschlage werden analog Abs. 1 verteilt.

VII. Haftung
Art. 33 1 Die Benutzung der Hafenanlagen und ihrer Einrichtungen erfolgt
Haftung auf eigene Gefahr.

2 Die Stadt Kreuzlingen haftet nicht fir Personen- und Sachscha-
den, insbesondere auch nicht fur Diebstahle und Sachbeschadi-
gungen.

3 Benutzer und Benutzerinnen haften fur den durch sie verursach-
ten Schaden.

4 Schaden sind von dem Verursacher oder der Verursacherin un-
verziglich dem Hafenmeister oder der Hafenmeisterin zu mel-
den.

VIIl. Schlussbestimmungen

Art. 34 1 Wer den Bestimmungen dieses Reglements, der Hafenordnung,

Kidndigung des Mietvertrages oder den Anordnungen der Hafenkommission
sowie des Hafenmeisters oder der Hafenmeisterin zuwiderhan-
delt, wird in leichten Fallen verwarnt. Im Wiederholungsfall wird
der Mietvertrag von der Hafenkommission auf den nachstmagli-
chen Termin gekundigt.

2 Bei schweren Verstéssen kénnen bestehende Mietverhaltnisse
durch die Hafenkommission fristlos aufgelost werden. Der bereits
geleistete Mietzins wird nicht zurtickerstattet.

Art. 35 1 Antrége, Winsche oder Beschwerden sowie Einsprachen gegen
Rekurs Anordnungen des Hafenmeisters oder der Hafenmeisterin sind
an die Hafenkommission zu richten.

2 Gegen Entscheide der Hafenkommission kann innert 20 Tagen
mit schriftlicher Eingabe Rekurs! beim Stadtrat gefiihrt werden.

3 Entscheide des Stadtrats kdnnen an das Verwaltungsgericht des
Kantons Thurgau weitergezogen werden.?

1 Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018
2 Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018
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Art. 36
Bodensee-Schiff-
fahrtsordnung

Art. 37
Aufhebung bishe-
rigen Rechts

Art. 38
Inkraftsetzung

Anhange 3

-9-

Fir das Verfahren und weitere Rechtsmittelmoglichkeiten gilt das
Gesetz Uber die Verwaltungsrechtspflege! des Kantons Thurgau.

Die Bestimmungen der jeweils giltigen internationalen Boden-
see-Schifffahrtsordnung und der einschlagigen kantonalen Ver-
ordnung sind uneingeschrankt einzuhalten.

Mit dem Inkraftsetzen dieses Reglements wird das frihere Ha-
fenreglement aufgehoben.?

Dieses Reglement tritt auf einen durch den Stadtrat zu bestim-
menden Zeitpunkt in Kraft.

1. Hafenanlage Seegarten
2. Hafenanlage Kursschifffahrt

! Thurgauer Rechtsbuch (RB) 170.1

2 Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018
3 Revision vom 06.07.2017, in Kraft gesetzt auf den 01.01.2018
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Gestutzt auf Art. 29 b. Ziffer 1 der Gemeindeordnung der Stadt Kreuzlingen erldsst der Ge-

meinderat folgendes Reglement.

Grundsatz und Geltungsbereich

Art.1 1 Die Stadt Kreuzlingen betreibt als Eigentimerin die Hafen-
Grundsatz anlagen.
2 Sie vermietet Teile der Hafenanlagen sowie Liegepladtze
(Wasserliegeplatze und Trockenplatze) fiir Boote. Die Miet-
vertrage sind 6ffentlich-rechtlicher Natur.
Art. 2 1 Das Hafenreglement gilt fir die gesamten Hafenanlagen.
Ortlicher
Geltungsbereich
2 Die Hafenanlagen umfassen die in den Anhdngen 1 und 2
dieses Reglements bezeichneten Bereiche und Einrichtun-
gen. Dazu gehdren insbesondere die Liegeplatze, die sich im
Eigentum der Stadt Kreuzlingen befinden oder von ihr be-
trieben werden, samtliche sich in diesem Gebiet befindli-
chen Bauten, Anlagen, Flachen und Einrichtungen, die in ir-
gendeiner Weise dem Betrieb der Hafenanlagen und dem
Verkehr von Wasserfahrzeugen dienen sowie die fiir die Nut-
zung der Hafenanlage ausgeschiedenen Verkehrs- und Par-
kierungsflachen.
Art.3 Wer die Hafenanlagen benutzt oder sich darin aufhalt, hat
Personeller die Bestimmungen dieses Reglements, der Verordnung, der
Geltungsbereich Weisungen und der Ubergeordneten Gesetzgebung einzu-
halten sowie sich an die Anordnungen der Hafenmeisterei zu
halten.
Organe
Stadtrat
Art. 4 1 Dem Stadtrat obliegt die Oberaufsicht tGber die Hafenanla-
Stadtrat gen.
2 Der Stadtrat wahlt die Hafenkommission.
3 Indie Zustandigkeit des Stadtrats fallen:

a. Erlass und Anderung der Verordnung zu diesem Regle-
ment;
b. Erlass und Anderung des Gebiihrentarifs;
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2.2

c. Bau und Anderungen von Hafen-, Boots- und Steganla-
gen;

d. Vermietung einzelner Steganlagen an Vereine;

e. Anstellung des Hafenmeisters oder der Hafenmeisterin
und einer Stellvertretung sowie Erlass eines Pflichten-
hefts;

f. Bewilligung nicht budgetierter Ausgaben von tliber CHF
10'000.—;

g. Bewilligung von Veranstaltungen in den Hafenanlagen.

Zu den Geschéaften gemass Abs. 3 holt der Stadtrat eine Stel-
lungnahme der Hafenkommission ein.

Hafenkommission

Art. 5
Zusammensetzung

Die Kommission hat fuinf Mitglieder und setzt sich zusam-

men aus:

a. dem fir das zustdndige Departement verantwortlichen
Mitglied des Stadtrats als Prasident oder Prasidentin;

b. dem Abteilungsleiter oder der Abteilungsleiterin des zu-
standigen Departements;

c. dem Liegenschaftsverwalter oder der Liegenschaftsver-
walterin der Stadt Kreuzlingen;

d. einer Vertretung der Kreuzlinger Wassersportvereine
(Yachtclub Kreuzlingen YCK, Segler Vereinigung Kreuzlin-
gen SVK, Motorbootclub Kreuzlingen MCK, Sportfischer-
verein Kreuzlingen SFVK);

e. einer Vertretung der Kreuzlinger Werften.

Der Stadtrat wahlt bzw. bestatigt die Mitglieder der Kommis-
sion bei Beginn der Legislatur auf vier Jahre. Er kann aus
sachlich gebotenen Griinden von der Zusammensetzung ge-
mass Abs. 1 abweichen; in diesem Fall sind Personen mit ver-
gleichbarer Funktion zu wahlen.

Fir die Kommissionsmitglieder gemass Abs. 1 lit. d. und
lit. e. steht den vertretenen Organisationen ein Vorschlags-
recht zu. Die Amtsdauer dieser Mitglieder betragt héchstens
acht Jahre.

An den Sitzungen der Kommission nehmen der Hafenmeis-
ter oder die Hafenmeisterin sowie gegebenenfalls eine Ver-
tretung einer einbezogenen Zertifizierungsorganisation mit
beratender Stimme teil.
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2.3

Art. 6 1 Indie Zustandigkeit der Hafenkommission fallen:
Zustandigkeit a. Erlass und Anderung von ergidnzenden Weisungen zur
Verordnung;

b. Erlass von Verfliigungen im Zusammenhang mit dem Be-
trieb und der Nutzung der Hafenanlagen unter Vorbehalt
der Zustandigkeit des Stadtrats;

c. Entscheid Uber den Ausschluss von der Benutzung der
Hafenanlagen (Hafenverbot);

d. Abschluss, Kiindigung und Ubertragung von Mietvertra-
gen fur Liegeplatze;

e. Entscheid liber die Zuteilung der Liegeplatze;

f. Belegungsplane fiir Gasteboote und Winterplatze;

g. Entscheid Gber Neuanschaffungen und Unterhaltsarbei-
ten von Anlagen und Einrichtungen im Rahmen des be-
willigten Budgets;

h. Entscheid Gber unvorhergesehene Unterhaltsarbeiten
oder Anschaffungen bis CHF 10'000.— ausserhalb des
Budgets;

i. Erlass von Weisungen an den Hafenmeister oder die Ha-
fenmeisterin;

j-  Weitere Geschdfte, die nicht in die ausdrickliche Zustan-
digkeit eines anderen Organs fallen.

2 Indringenden Fallen entscheidet der Prasident oder die Pra-
sidentin zusammen mit einem weiteren Mitglied der Hafen-
kommission. Die Kommission ist hierliber unverziglich zu
orientieren.

Art.7 Das Sekretariat und die Protokollfiihrung der Hafenkommis-

Sekretariat

sion obliegen dem zustandigen Departement. Dieses verwal-
tet die Hafenanlagen und fihrt die Wartelisten.

Hafenmeister / Hafenmeisterin

Art. 8 1
Hafenmeister /
Hafenmeisterin

Die Rechte und Pflichten des Hafenmeisters oder der Hafen-
meisterin werden vom Stadtrat in einem Pflichtenheft fest-
gelegt. Die Hafenkommission erganzt das Pflichtenheft im
Bedarfsfall mit entsprechenden Weisungen.

Der Hafenmeister oder die Hafenmeisterin hat die Aufsicht
Uber die Hafenanlagen und sorgt fiir einen reibungslosen Be-
trieb gemass diesem Reglement, der Verordnung und der
Weisungen. Er oder sie ist berechtigt, den Benutzern oder
Benutzerinnen die notwendigen Anordnungen zu erteilen
und die zur Gefahrenabwehr notwendigen Massnahmen zu
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treffen. Verstdsse gegen Vorschriften oder Anordnungen
sind der Hafenkommission zu melden.

Wird der reibungslose Betrieb gestort oder gefahrdet, ist der
Hafenmeister oder die Hafenmeisterin berechtigt, die be-
treffenden Personen nach vorgangiger Verwarnung voruber-
gehend zu verweisen.

Benutzung

Allgemeine Bestimmungen

Art. 9
Haftung

1

Die Benutzung der Hafenanlagen und ihrer Einrichtungen er-
folgt auf eigene Gefahr.

Die Stadt Kreuzlingen haftet nicht fiir Personen- und Sach-
schaden, insbesondere auch nicht fiir Diebstdhle und Sach-
beschadigungen.

Benutzer und Benutzerinnen haften fir den durch sie verur-
sachten Schaden. Schaden sind vom Verursacher oder von
der Verursacherin unverziglich dem Hafenmeister oder der
Hafenmeisterin zu melden.

Art. 10
Offentliche
Anlegeplatze

Die offentlichen Anlegeplatze im Kursschifffahrtshafen dur-
fen nur von Schiffen konzessionierter Schifffahrtsunterneh-
mungen und des gewerblichen Passagierschiffverkehrs be-
nutzt werden.

Art. 11
Winterbetrieb

Der Winterbetrieb dauert vom 1. Dezember bis 28. Februar.
Die Hafenanlagen bleiben wahrend dieser Zeit unbeaufsich-
tigt. Wahrend des Winterbetriebs kann ein vom Mietvertrag
abweichender Liegeplatz zugewiesen werden.

Samtliche Serviceleistungen sind wahrend des Winterbe-
triebs eingestellt. Soweit verfligbar, kdnnen Mieter und Mie-
terinnen Strom beziehen. Sie haben dafiir auf eigene Kosten
einen Stromzahler installieren zu lassen und den bezogenen
Strom gemadss dem jeweils geltenden Geblhrentarif ET 1
Hochtarif der Energie Kreuzlingen zu bezahlen.

Art. 12
Einschrankungen

Der Stadtrat legt in der Verordnung die Nachtruhezeit fest.

Er kann in der Verordnung weitere Einschrankungen der pri-
vaten oder gewerblichen Benutzung der Hafenanlagen vor-
sehen.
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3.2

Art. 13
Besucher und
Besucherinnen

Fir Besucher und Besucherinnen der Hafenanlagen gelten
die Bestimmungen Uber die Benutzung der Hafenanlagen
sinngemass.

Vermietung von Liegepldtzen

Art. 14 1
Grundsatze

Soweit die Nachfrage nach Liegeplatzen das Angebot lber-
steigt, werden Wartelisten gefiihrt.

Wer einen Liegeplatz mietet, muss liber einen Schiffsaus-
weis und — soweit erforderlich — Giber einen Schiffsfihrer-
ausweis verfligen.

Samtliche auf den Liegeplatzen stationierten Boote muissen
Uber den gesetzlich vorgeschriebenen Schiffsausweis und
den aktuellen Ausweis fir die bezahlten Wasserfahrzeug-
steuern (Vignette) verfiigen.

Der Mieter oder die Mieterin ist verpflichtet, den Liegeplatz
mit einem, dessen Grosse entsprechenden Boot zu belegen.
Das auf einem Liegeplatz stationierte Boot muss regelmassig
und mehrmals pro Saison genutzt werden.

Die Untervermietung und jede unentgeltliche Uberlassung
der Liegepldtze an Dritte ist untersagt.

Art. 15 1
Private

Liegeplatze kdnnen an natlrliche Personen vermietet wer-
den. Das Mietverhaltnis ist unvererblich und unter Vorbehalt
von Art. 19 unibertragbar.

An juristische Personen werden keine Liegeplatze vergeben.
Vorbehalten bleibt Art. 16.

Die Liegeplatze werden (iberwiegend an Bewerber und Be-
werberinnen mit Wohnsitz in der Stadt Kreuzlingen verge-
ben. Im Umfang von maximal 20 % der Liegeplatzvergaben
kdnnen Bewerber und Bewerberinnen mit anderem Schwei-
zer Wohnsitz berticksichtigt werden, wobei einem Wohnsitz
im Kanton Thurgau der Vorrang eingerdumt werden kann.
An Personen ohne Schweizer Wohnsitz werden keine Liege-
platze vergeben. Die Verordnung legt die Ausfiihrungsbe-
stimmungen fest.

Der Mieter oder die Mieterin des Liegeplatzes muss liber das
stationierte Boot verfligungsberechtigt sowie dessen Haupt-
nutzer oder Hauptnutzerin sein.
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Art. 16

Gewerbe, Vereine
und o6ffentliche
Institutionen

Eine limitierte Anzahl an Liegepldtzen (Kontingent) kann an
Gewerbe (namentlich Berufsfischerei, Fahr- und Segelschu-
len, Bootsbau und -handel, Bootsvermietung/Boatsharing),
wassersportbezogene Vereine und o6ffentliche Institutionen
vergeben werden. Diese mussen Sitz in Kreuzlingen haben;
davon ausgenommen sind Anbieter von Bootsvermie-
tung/Boatsharing.

Das Kontingent wird in der Verordnung festgelegt. Es kann
nach Kategorien differenziert werden.

Bis zur Ausschopfung des Kontingents werden Liegepladtze
soweit moglich vorrangig an Gewerbe, Vereine und o6ffentli-
che Institutionen vermietet.

Vereinen kann der Stadtrat einzelne Steganlagen (Art. 4 Abs.
1 lit. d.) zuteilen.

Der Uibrige Hafenbetrieb darf durch die gewerbliche Nutzung
oder Vereinstatigkeit nicht beeintrachtigt werden. Die Ver-
ordnung kann Einschrankungen vorsehen.

Die Werbung fiir gewerbliche Angebote in den Hafenanla-
gen wird in der Verordnung geregelt.

Mit dem Verlust der Rechtspersonlichkeit erlischt das Miet-
verhiltnis. Eine Ubertragung ist ausgeschlossen.

Art. 17
Eignergemein-
schaften

Die Hafenkommission kann bei einem bestehenden Mietver-
haltnis auf schriftlichen Antrag eine Eignergemeinschaft zu-
lassen. Das Mietverhaltnis verbleibt bei dem oder der beste-
henden Mieter oder Mieterin. Das stationierte Boot muss in
den kantonalen Bootszulassungspapieren auf den Mieter
oder die Mieterin eingetragen sein. Der Mieter oder die Mie-
terin des Liegeplatzes muss nachweislich Nutzer oder Nutze-
rin des Bootes sein.

Eine Eignergemeinschaft darf maximal aus fiinf Personen be-
stehen. Eine Person darf nur einer Eignergemeinschaft ange-
héren.

Art. 18
Gasteplatze

Soweit verfligbar, kann Gasten Uber Nacht gegen Gebihr
(Art. 30) ein Liegeplatz zur Verfligung gestellt werden. Die
Zuweisung erfolgt durch den Hafenmeister oder die Hafen-
meisterin. Es besteht kein Anspruch auf einen Gasteplatz.
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Art. 19
Ubertragung des
Mietvertrags

Auf schriftlichen Antrag des Mieters oder der Mieterin an die
Hafenkommission kann der Mietvertrag an ein Familienmit-
glied (Ehepartner, Kinder, eingetragener Lebenspartner)
Ubertragen werden.

Auf schriftlichen Antrag des Mieters oder der Mieterin an die
Hafenkommission kann der Mietvertrag innerhalb einer Eig-
nergemeinschaft auf ein anderes Mitglied Gbertragen wer-
den, wenn dieses der Eignergemeinschaft seit mindestens
zehn Jahren angehort und das stationierte Boot nachweis-
lich regelmassig genutzt hat. Der Anspruch eines Mitglieds
der Eignergemeinschaft auf Ubertragung des Liegeplatzes
geht demjenigen eines Familienmitglieds (Abs. 1) vor.

Im Falle des Todes des Mieters oder der Mieterin setzt eine
Ubertragung nach Abs. 1 oder 2 einen gemeinsamen Antrag
aller Familien- oder Eignergemeinschaftsmitglieder voraus.
Der Mietvertrag kann nur auf ein einzelnes Familien- oder
Eignergemeinschaftsmitglied Ubertragen werden. Der An-
trag ist innerhalb von sechs Monaten seit dem Todestag ein-
zureichen, andernfalls erlischt die Ubertragungsméglichkeit.

Eine Ubertragung des Mietvertrags muss in jedem Fall un-
entgeltlich erfolgen. Eine Zuwiderhandlung gilt als schwerer
Verstoss im Sinne von Art. 21 Abs. 2 lit. b. und flhrt zur so-
fortigen und fristlosen Kiindigung des Mietvertrags.

Der Nachfolger oder die Nachfolgerin ist fiir offene Verbind-
lichkeiten aus dem Ubertragenen Mietvertrag neben dem
oder der bisherigen Mieter oder Mieterin solidarisch haft-
bar. Wird der Mietvertrag an eine Person ohne Wohnsitz in
Kreuzlingen Ubertragen, kommt der Mietzins flr Auswartige
zur Anwendung (Art. 23).

Im Ubrigen ist die Ubertragung des Mietvertrags auf Dritte
untersagt.

Art. 20
Kiindigung durch
Mieter/Mieterin

Der Mieter oder die Mieterin kann den Mietvertrag schrift-
lich mit einer Frist von drei Monaten auf Ende Dezember
kiindigen. Die Kiindigung ist bei der Hafenkommission einzu-
reichen.

Art. 21
Kiindigung durch
Vermieterin

Die Hafenkommission kann Mietvertrage schriftlich mit ei-

ner Frist von drei Monaten auf Ende Dezember kiindigen:

a. aus organisatorischen, baulichen oder anderen Grin-
den, die eine Weiterfiihrung des Mietverhaltnisses un-
moglich oder nach Treu und Glauben unzumutbar ma-
chen;
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b. wenn der Mieter oder die Mieterin die Voraussetzungen
fur die Miete von Liegeplatzen nicht mehr erfillt;

c. bei trotz Abmahnung unterbleibender Belegung oder
ungentgender Nutzung des Liegeplatzes (Art. 14 Abs. 4);

Die Hafenkommission kann Mietvertrage nach mindestens
einmaliger vorgangiger Kiindigungsandrohung jederzeit und
fristlos kiindigen:

a. beiZahlungsverzug des Mieters oder der Mieterin fur die
Liegeplatzkosten (Art. 22 ff.);

b. bei Widerhandlung gegen Bestimmungen des Regle-
ments, der Verordnung oder der Weisungen, gegen Best-
immungen des Mietvertrags oder gegen Anordnungen
der Hafenkommission sowie des Hafenmeisters oder der
Hafenmeisterin; in schweren Fallen kann eine vorgangige
Kiindigungsandrohung unterbleiben.

33 Kosten

Art. 22
Liegeplatzkosten

Die Kosten eines Liegeplatzes richten sich nach dem Gebuh-
rentarif und setzen sich zusammen aus:

a. dem Mietzins (Art. 23);

b. den Betriebskostenpauschale (Art. 24);

c. den Wassernutzungsgebiihren (Art. 25).

Mietzinsen und Betriebskostenpauschalen werden vom
Stadtrat im Gebuhrentarif festgelegt. Diese sind 30 Tage
nach Rechnungsstellung zu begleichen.

Art. 23
Mietzins

Der Mietzins bestimmt sich nach der Mietfliche pro m?. Er
ist so festzulegen, dass Amortisation, Verzinsung und bauli-
cher Unterhalt sichergestellt sind. Auswartige Mieter und
Mieterinnen zahlen héhere Mietzinsen als Ortsansdssige.

Art. 24
Betriebskosten-
pauschale

Die Betriebskosten werden als pauschaler Anteil aller Ne-
benkosten der Hafenanlagen festgelegt. Sie sind so anzuset-
zen, dass die gesamten Nebenkosten der Hafenanlagen ge-
deckt werden. Die Betriebskostenpauschale wird nach Art
und Grosse des Liegeplatzes differenziert und periodisch
Uberpruft.

Art. 25
Wassernutzungs-
gebiihren

Die vom Kanton fiir eine Hafenanlage insgesamt erhobenen
Wassernutzungsgeblihren werden anteilig weiterverrech-
net. Je Liegeplatz bestimmt sich die Hohe des Anteils nach
der Nutzung der Wasserfliche pro m?.
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3.4

Art. 26
Witterungs-

bedingter Ausfall

Kann ein Liegeplatz witterungsbedingt, infolge héherer Ge-
walt oder Gbergeordneten Rechts nicht belegt werden, hat
der Mieter oder die Mieterin keinen Anspruch auf einen an-
deren Liegeplatz oder die Riickerstattung der Liegeplatzkos-
ten.

Ist eine Platzumteilung moglich, kann sie durch den Hafen-
meister oder die Hafenmeisterin voribergehend bewilligt
werden.

Gebiihren

Art. 27
Gebihrentarif

Der Stadtrat legt die Ansdtze der erhobenen Gebiihren im
Gebuhrentarif fest. Erganzend gilt das Geblihrenreglement
der Stadt Kreuzlingen.

Art. 28
Bearbeitungs-
gebiihren

Eine einmalige Bearbeitungsgebihr wird erhoben fir die Be-
werbung auf einen Liegeplatz und die Aufnahme auf die
Warteliste. Fur den Verbleib auf der Warteliste wird eine
jahrlich wiederkehrende Gebiihr erhoben.

Art. 29
Benutzungs-
gebiihren

Fir die Benutzung der Hafeninfrastruktur (insbesondere
Kran- und Abspritzanlage, Bootsslip) werden Gebiihren zu
marktublichen Ansdtzen erhoben.

Fir die gewerbliche Benutzung kann ein ermassigter Tarif
angewendet werden.

Fiir spezielle Anldsse (Regatten, o. A.) kénnen Ausnahmen
von der Gebuhrenpflicht vorgesehen werden.

Art. 30
Gebiihren fiir
Gasteplatze

Die Hohe der Gebihren fur Gasteplatze richtet sich nach der
Lange und Breite des Bootes sowie der Jahreszeit (Vor-, Ne-
ben- bzw. Hauptsaison).

Neben den Gebuhren ist eine Tourismus- und Infrastruktur-
abgabe in Hohe von CHF 1.50 pro Boot (inkl. zwei Erwachse-
nen und zwei Kinder) zu entrichten. Fiir jede weitere Person
wird die Abgabe separat fallig.
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Ordnung in den Hafenanlagen

Art. 31
Entfernung aus
dem Hafen

1

Die Hafenkommission kann ein Boot auswassern bzw. ent-
fernen und einstellen lassen, wenn es:

a. unbefugt im Hafen liegt;

b. ein Nachbarschiff oder die Anlage gefahrdet;

c. ineinem verwahrlosten Zustand ist;

d. nicht Gber eine Zulassung verfugt.

Bevor die geeigneten Massnahmen angeordnet werden, ist
dem Mieter oder der Mieterin des Liegeplatzes bzw. dem
Halter oder der Halterin des Bootes eine angemessene Frist
zur Wiederherstellung des ordnungsgemassen Zustands an-
zusetzen, unter Androhung der Ersatzvornahme auf deren
Kosten. Sofern eine Gefahr fiir Mensch und Umwelt besteht,
werden ohne Fristgewdhrung sofort notwendige Massnah-
men ergriffen.

Fir die Kosten der durchgefiihrten Massnahmen haften der
Mieter oder die Mieterin des Liegeplatzes und der Halter o-
der die Halterin des Bootes solidarisch.

Wird der ordnungsgemadsse Zustand nicht innert angesetzter
Frist wiederhergestellt oder werden die Kosten fir die Er-
satzvornahme oder sofort notwendige Massnahmen nicht
fristgerecht erstattet, gilt dies als schwere Widerhandlung
im Sinne von Art. 21 Abs. 2 lit. b.

Art. 32
Veranstaltungen

Sport- und andere Vereine, welche die Hafenanlagen fiir be-
sondere Veranstaltungen benutzen mdéchten, haben recht-
zeitig ein schriftliches Gesuch an den Stadtrat einzureichen.
Allfallige Benutzungskosten und Auflagen werden in der Be-
willigung festgelegt.

Zusatzliche Aufwendungen werden dem Veranstalter oder
der Veranstalterin in Rechnung gestellt.

Art. 33
Gewasserschutz

Es ist verboten, Bootsmotoren im Hafen unnétig laufen zu
lassen.

Gewadsserverschmutzungen, wie sie beim Austritt von 6lhal-
tigen oder chemischen Substanzen entstehen, sind unver-
ziglich der nachsten erreichbaren Polizeidienststelle zu mel-
den, sofern der Schiffsfiihrer oder die Schiffsfiihrerin nicht in
der Lage ist, die Gefahr oder die Verunreinigung selbst zu be-
seitigen.

Die Verordnung kann weitere Massnahmen, namentlich im
Rahmen der Umweltzertifizierung, vorsehen.
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Art. 34 1 In den Hafenanlagen sowie im Bereich der Schifflande und
Verbote der Hafeneinfahrt gelten folgende Verbote:
a. Angeln
b. Baden
c. Sporttauchen
d. Surfen, Stand-Up-Paddling
e. Wasservogeljagd
f. Fattern von Wasservogeln
2 Das Ankern sowie Anlegen an Hafenmole und Ufer ist in der
ganzen Hafenanlage verboten.
3 Fahrrader und fahrzeugdhnliche Gerate dirfen ohne Aus-
nahmebewilligung weder auf den Hafenmolen noch auf den
Bootsstegen benutzt oder abgestellt werden.
4 Die Verordnung kann weitere Verbote und Verhaltensvor-
schriften vorsehen.
Art. 35 Erganzende Nutzungs- und Ordnungsvorschriften werden in
Ergdnzende der Verordnung erlassen.

Vorschriften

Rechnungsfiihrung
Art. 36 Die Hafenrechnung ist in der Erfolgsrechnung der Stadt
Hafenrechnung Kreuzlingen integriert.

Schlussbestimmungen

Art. 37
Verfahren und
Rechtsmittel

1

Antrdge, Wiinsche oder Beschwerden sowie Einwendungen
gegen Anordnungen des Hafenmeisters oder der Hafenmeis-
terin sind an die Hafenkommission zu richten.

Gegen Entscheide der Hafenkommission kann nach Mass-
gabe der Gemeindeordnung Rekurs beim Stadtrat gefiihrt
werden.

Im Ubrigen richten sich die Verfahren und Rechtsmittel nach
der Ubergeordneten Gesetzgebung.

Art. 38
Aufhebung
bisherigen Rechts

Mit der Inkraftsetzung dieses Reglements wird das friihere
Hafenreglement vom 6. Juli 2017 (inkl. Nachtrage bis
18. September 2018) aufgehoben.
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Art. 39 Dieses Reglement tritt auf einen durch den Stadtrat zu be-
Inkraftsetzung stimmenden Zeitpunkt in Kraft.

Anhang

Anhang 1 Hafenanlage Seegarten
Anhang 2 Hafenanlage Kursschifffahrt
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Gestltzt auf Art. 5 Abs. 3 Ziffer 1 des Hafenreglements der Stadt Kreuzlingen vom 6. Juli
2017 erlasst der Stadtrat die nachstehende Hafenordnung.

1

Liegeplatze fur Private

Art. 1
Anmeldung

1

Bewerber und Bewerberinnen haben das Anmeldefor-
mular beim Ressort Ordnungsdienst und Hafen einzu-
reichen.

Der Anmeldung sind eine Kopie des Schiffsausweises,
der Betriebsbewilligung und — sofern es die Bootskate-
gorie erfordert — des Fiihrerausweises bzw. des Schiffer-
patents beizulegen. Ist zur Zeit der Anmeldung noch
kein Schiffsausweis vorhanden, sind Angaben uber die
Bootsbreite, die Bootslange sowie den Tiefgang erfor-
derlich.

Wer zur Zeit der Anmeldung noch nicht im Besitze der
Dokumente gemaéss Abs. 2 ist, muss die fehlenden Un-
terlagen bis zum 31. August des ersten Mietjahres beim
Ressort Ordnungsdienst und Hafen nachreichen. Erfolgt
dies nicht, wird das Mietverhéltnis auf Ende Jahr gekiin-
digt.

Art. 2
Platzzuteilung

Die Hafenkommission teilt den Bewerbern und Bewer-
berinnen aufgrund des angemeldeten Bootstyps einen
entsprechenden Liegeplatz zu.

Die Platzvergabe erfolgt je nach Verfligbarkeit aufgrund
der angemeldeten Bootsgrdsse in der Reihenfolge der
Anmeldungen.
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3 BeiderVergabe der freien Platze gilt folgende Regelung:

a. Die ersten vier Platze werden an Personen mit
Wohnsitz in Kreuzlingen vergeben;

b. Nach der Vergabe des vierten Liegeplatzes wird ein
Bewerber oder eine Bewerberin von der Warteliste
»~Abtauschgesuche* bertcksichtigt;

c. Der flinfte Platz geht an einen kantonalen Bewerber
oder eine kantonale Bewerberin;

d. Die Platze sechs bis acht werden wieder an Personen
mit Wohnsitz in Kreuzlingen vergeben;

e. Nach der Vergabe des achten Platzes wird ein Be-
werber oder eine Bewerberin der Warteliste ,,Ab-
tauschgesuche* bertcksichtigt;

f. Der neunte Platz geht wieder an eine Person mit
Wohnsitz in Kreuzlingen;

g. Der zehnte Platz geht an eine Person mit Wohnsitz
in einem anderen Kanton oder an eine Person im
Ausland, die Uber einen Zweitwohnsitz im Kanton
Thurgau verfigt.

4 Der Stadtrat kann auf Antrag der Hafenkommission Son-
derzuteilungen bewilligen.

5 Die Hafenkommission ist berechtigt, Platzwechsel anzu-
ordnen, damit die Flachen der Liegeplatze moglichst op-
timal ausgenutzt werden.

6 Erwirbt der Mieter oder die Mieterin ein Boot, welches
nicht mehr den Massen der Zuteilung entspricht, muss
eine neue Anmeldung erfolgen. Es besteht kein auto-
matischer Anspruch auf die Zuteilung eines entspre-
chenden Liegeplatzes. Der Mieter oder die Mieterin
wird auf die Warteliste ,,Abtauschgesuche* aufgenom-
men.
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Kein Anspruch auf einen Liegeplatz besteht, wenn sich
das Boot aufgrund seiner Masse nicht fur die Anlage
eignet oder falsche Masse angegeben wurden.

Nimmt ein Bewerber oder eine Bewerberin den ihm an-
gebotenen Liegeplatz nicht an, wird er von der Warte-
liste gestrichen. Ist nicht schon eine Riickversetzung
nach Art. 3 Abs. 4 erfolgt, hat er einmalig die Mdglich-
keit, sich 30 Platze zuriicksetzen zu lassen.

Der angefragte Bewerber oder die angefragte Bewerbe-
rin hat die Moglichkeit, fur die erste Saison auf die Be-
legung seines oder ihres Liegeplatzes zu verzichten.
Wenn er oder sie nach einem Jahr den Platz nicht mit
einem Boot der entsprechenden Grosse belegt, wird
der Vertrag gekundigt und der Bewerber oder die Be-
werberin wird von der Warteliste gestrichen.

Art. 3
Wartelisten

Steht kein geeigneter Liegeplatz zur Verfugung, wird der

Bewerber oder die Bewerberin gegen Gebuhr auf eine

vom Ressort Ordnungsdienst und Hafen geflihrte War-

teliste gesetzt. Es werden derzeit folgende Wartelisten

geflhrt:

a. Personen mit Wohnsitz in Kreuzlingen

b. Personen mit Wohnsitz im Kanton Thurgau

c. Personen mit ausserkantonalem Wohnsitz oder
Wohnsitz im Ausland mit Zweitwohnsitz im Kanton
Thurgau

d. ,,Abtauschgesuche*

Die Wartelisten werden jahrlich Gberpraft. Fir den Ver-
bleib auf der Warteliste wird eine jahrliche Gebuhr ge-
mass Gebuhrentarif erhoben.

Der Platz auf der Warteliste bestimmt sich nach dem
Eingangsdatum der Anmeldung.
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Vor der Zuteilung eines Liegeplatzes ist es einmalig
moglich, sich auf der Warteliste 30 Platze nach hinten
versetzen zu lassen.

Ein Abtausch auf der Warteliste innerhalb der Familie
(Eltern, Kinder, Geschwister und eingetragene Lebens-
partner bzw. Lebenspartnerin) auf der gleichen Warte-
liste ist mdglich.

Art. 4
Mietvertrag

Nach der Zuteilung wird mit der Stadt Kreuzlingen ein
Mietvertrag fir den Liegeplatz abgeschlossen.

In begriindeten Fallen kann ein Jahr auf die Benitzung
des Liegeplatzes verzichtet werden. Dies muss der Ha-
fenkommission mit einem schriftlichen Antrag bis zum
28. Februar gemeldet werden. Wird dem Verzicht zuge-
stimmt, betragt die Miete flr dieses Jahr lediglich 40 %
des Mietzinses.

Zwei Liegeplatzmieter oder Liegeplatzmieterinnen, de-
ren Mietverhaltnis schon mindestens zwei Jahre dauert,
konnen der Hafenkommission den Abtausch ihrer Liege-
platze mit schriftlichem Gesuch beantragen. Der Platz-
abtausch muss zwischen den Parteien unentgeltlich er-
folgen.

Falls ein Schiff in Folge einer Reparatur fur eine Saison
nicht genutzt werden kann, besteht die Moglichkeit, fir
maximal ein Jahr ein Ersatzschiff zu platzieren. Voraus-
setzung ist ein schriftlicher Antrag an die Hafenkommis-
sion.

Art. 5
Befestigung

Benutzer oder Benutzerinnen missen das Boot an dem
ihnen zugeteilten Liegeplatz so befestigen, dass die Ha-
fenanlagen und die Nachbarschiffe nicht beschéadigt
werden.
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Das Boot ist nur an den daftir vorgesehenen Befestigun-
gen mit geeignet starkem Tauwerk festzumachen und
mit gentigend Fendern zu versehen.

An den Stahlrohrpfahlen darf nur mit Tauwerk durch ei-
nen gesicherten, seeménnischen Knoten belegt wer-
den.

Die Verwendung von Drahtseilen oder Ketten ist verbo-
ten.

Anderungen an den bestehenden Anlagen sind nicht zu-
l&ssig.

Das Anbringen von Verholleinen zwischen Steg und
Pfahl ist erlaubt. Im Winter sind diese zu entfernen.

Es dirfen keine Bootsteile tber den zugeteilten Platz
hinausragen.

Art. 6
Meldepflicht

Wird ein Liegeplatz bis zum 31. Mai nicht belegt, muss
der Mieter oder die Mieterin dies dem Hafenmeister
oder der Hafenmeisterin melden.

Wird das Boot wéahrend des Winterbetriebes nicht aus-
gewassert, muss dies bis spatestens 15. November dem
Hafenmeister oder der Hafenmeisterin gemeldet wer-
den. Der Hafenmeister oder die Hafenmeisterin nimmt
— wenn notig — wahrend der Zeit des Winterbetriebes
Umplatzierungen vor. Entstehen dabei zusatzliche Kos-
ten, werden diese dem Bootseigner oder der Bootseig-
nerin verrechnet.

Der Hafenmeister oder die Hafenmeisterin kann diesen
Liegeplatz fur die laufende Saison mit Gastebooten be-
legen. Daraus entsteht kein Anspruch auf eine Entsché-
digung oder Mietzinsreduktion.
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Will der Mieter oder die Mieterin den Liegeplatz wieder
belegen, muss dies finf Tage vorher dem Hafenmeister
oder der Hafenmeisterin gemeldet werden.

Mieter oder Mieterinnen, die langere Zeit ihr Boot nicht
beaufsichtigen kbnnen, haben eine Person zu bezeich-
nen, die das Boot betreut, und diese dem Hafenmeister
oder der Hafenmeisterin zu melden.

Art. 7
Platzfreigabe

Belegen Mieter oder Mieterinnen den Liegeplatz tber
Nacht nicht, mussen sie die Belegt-Tafel auf ,,frei* stel-
len oder die Abwesenheit dem Hafenmeister oder der
Hafenmeisterin melden.

Der Hafenmeister oder die Hafenmeisterin kann wéh-
rend der Abwesenheit Uber den Liegeplatz verfligen.
Daraus entsteht kein Anspruch auf eine Entschadigung
oder Mietzinsreduktion.

Art. 8
Nutzungspflicht

Der Mieter oder die Mieterin missen die Hauptnutzer
bzw. die Hauptnutzerin des Bootes sein (Art. 13 Abs. 5
Hafenreglement). Ebenso muss das Boot wahrend eines
Jahres vom Mieter oder der Mieterin sichtbar benutzt
werden (Art. 9 Hafenreglement). Wenn durch die Ha-
fenkommission festgestellt wird, dass diese Bestim-
mungen nicht eingehalten werden, wird dem Mieter
oder von der Mieterin auf Ende der Saison eine schrift-
liche Abmahnung zugestellt. Diese ist verbunden mit
der Ankindigung, dass das Mietverhaltnis im Wieder-
holungsfall gekiindigt wird.

Nach erfolgter Abmahnung obliegt es dem Mieter oder
der Mieterin wahrend der nachsten finf Jahre jeweils
bis am 31. August jedes Jahres den Nachweis fir eine
genigende Nutzung zu erbringen. Der Mieter oder die
Mieterin reicht dazu ein unterzeichnetes Logbuch ein o-
der meldet dem Hafenmeister oder der Hafenmeisterin
—wahrend den Arbeitszeiten —, wenn das Boot genutzt
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wird. Ist die Nutzung innerhalb der nachsten funf Jahre
seit der ersten Abmahnung erneut ungentgend, erfolgt
die Kundigung des Bootsliegeplatzes ohne weitere Ab-
mahnung per Ende Jahr.

Liegeplatze fur Mietboote / Boatsharing

Art. 9 Im Grundsatz gelten die Bestimmungen analog der Lie-
Allgemeines geplatze fir Private.

Art. 10 Der Vertragspartner oder die Vertragspartnerin hat eine
Vertragspart- Ansprechperson zu bestimmen, die innerhalb von 30
ner / Vertrags- Minuten vor Ort anwesend sein muss.

partnerin

Art. 11 Der Vertragspartner oder die Vertragspartnerin ist ver-
Bootsbenutzer / antwortlich, dass der Bootsbentitzer oder die Bootsbe-

Bootsbenutzerin

nutzerin fr das zu mietende Boot Uber einen giltigen
Fuhrerausweis verfugt sowie eine gentigende Einschu-
lung erhalt.

Art. 12
Tarif

Fur Liegeplatze der Mietboote oder Boatsharing wird
kein Zuschlag fur Auswartige erhoben. Es gelten die Ta-
rife flr Einheimische.

Eignergemeinschaften

Art. 13 Im Grundsatz gelten die Bestimmungen analog der Lie-
Grundsatz geplatze fir Private.
Art. 14 Bei Ubertragungen gemass Art. 15 Abs. 3 Hafenregle-

Platzweitergabe
der Eignerge-
meinschaft

ment muss die begtinstigte Person schriftlich darlegen,
dass sie zusammen mit dem bisherigen Mieter oder der
bisherigen Mieterin den Wassersport wahrend der letz-
ten zehn Jahre mit dem auf dem entsprechenden Liege-
platz stationierten Boot regelmaéssig betrieben hat. Die
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4

Hafenkommission prift, ob die Voraussetzungen erfillt
sind.

Die Mitglieder der Eignergemeinschaften mussen sel-
ber daflir besorgt sein, dass deren regelméssige Nut-
zung des gemeinsam betriebenen Bootes der Hafen-
kommission zur Kenntnis gelangt respektive durch diese
gepruft werden kann. Zu diesem Zweck fiihren sie ein
unterzeichnetes Logbuch, welches auf Verlangen der
Hafenkommission vorgelegt werden muss.

Im Todesfall des Vertragspartners oder der Vertrags-
partnerin kann der Vertrag auf den amtsaltesten Miteig-
ner oder die amtsalteste Miteignerin Ubertragen wer-
den, auch wenn dieser oder diese zu diesem Zeitpunkt
noch nicht zehn Jahre der Eignergemeinschaft ange-
hort, das Boot aber regelmaéssig genutzt hat. Bei gleich-
langer Zugehorigkeit entscheidet das Los, soweit sich
die Miteigner oder Miteignerinnen nicht einigen kon-
nen. Der Anspruch des Miteigentimers oder der Mitei-
gentiimerin auf die Ubertragung des Liegeplatzes geht
demjenigen eines Familienangehorigen (Art. 15 Abs. 2
Hafenreglement) vor.

Eine Platzweitergabe muss in jedem Fall unentgeltlich
erfolgen. Bei Zuwiderhandlung wird die Liegeplatznut-
zung umgehend entzogen.

Liegeplatze fur Gaste

Art. 15 1 Die Hafenkommission achtet darauf, dass Gasteplatze
Allgemeines zur Verfuigung stehen.
2 Die als Gasteplatze bezeichneten Liegeplatze sind vom

1. April bis zum 31. Oktober fur Gasteboote freizuhal-
ten.
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3 In begriindeten Fallen kann der Hafenmeister oder die
Hafenmeisterin Ausnahmen bewilligen.
Art. 16 1 Géste mussen ihr Boot nach den Anweisungen des Ha-
Anlegen fenmeisters oder der Hafenmeisterin anlegen.
2 Fur das Belegen sind zwingend die eigenen Leinen zu
benditzen.
Art. 17 Nach dem Belegen melden sich die Gaste umgehend
Anmeldung beim Hafenmeister oder bei der Hafenmeisterin an.

Benutzung Infrastruktur

Art. 18 1 Die Zufahrt mit Motorfahrzeugen zur Krananlage, zum

Zufahrt Servicesteg und zum Bootsslip ist nur fur das Ein- und

Hafenanlage Auswassern der Boote und in Ausnahmeféllen fir gros-
sere Materialtransporte gestattet.

2 Nach dem Ein- und Auswassern sind die dafiir notwen-
digen Transportmittel (Anhanger) sofort auf den dafur
vorgesehenen Platz zu stellen oder zu entfernen.

Art. 19 1 Pro Mietvertrag fur einen Wasserliegeplatz wird eine

Parkierungs- Parkierungskarte ausgestellt. Je Parkierungskarte kon-

karten nen maximal finf Autokennzeichen aufgefiihrt sein. Die
Kosten fur die Parkierungskarte sind im Gebuhrentarif
zum Hafenreglement geregelt.

2 An eingetragene Eignergemeinschaften werden maxi-
mal drei identische Karten ausgestellt.

Art. 20 Der Kran darf nur unter Aufsicht des Hafenmeisters

Krananlagen oder der Hafenmeisterin oder der von ihm oder ihr be-
fugten und geschulten Personen benutzt werden.

Art. 21 1 Die Beniitzung des Bootsslips ist fur Liegeplatzmieter

Bootsslip oder Liegeplatzmieterinnen und Trockenplatzmieter
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oder Trockenplatzmieterinnen kostenlos. Alle Gbrigen
Ein- und Auswasserungen sind kostenpflichtig.

Es ist verboten, auf dem Bootsslip Schiffe oder Boots-
wagen zu stationieren. Nach Riicksprache mit dem Ha-
fenmeister oder der Hafenmeisterin sind fur kurzfristige
Reparaturen Ausnahmen maoglich.

Art. 22 Zulassig sind Boote mit einem max. Gewicht von 600 kg

Winde bei See- (ohne Trailer).

gartenscheune
Fur Boote mit einem Gewicht von tiber 600 kg kann die
Hafenkommission auf entsprechenden Antrag eine Aus-
nahmebewilligung erteilen.

Art. 23 Nach Ricksprache mit dem Hafenmeister oder der Ha-

Abspritzanlage

fenmeisterin durfen Boote nur auf dem dafir vorgese-
henen Platz gewaschen und abgespritzt werden.

Es darf nur Wasser ohne Zusatz von Sauren oder ande-
ren wassergefahrdenden Zusatzstoffen verwendet wer-
den.

Art. 24
Sanitare
Einrichtungen

Die sanitéaren Einrichtungen im Hafengebaude und bei
der WC- und Duschanlage West sind vom 1. Marz bis
30. November geoffnet. Witterungsbedingte Ausnah-
men sind vorbehalten.

Art. 25
Strom

An den Elektrosteckdosen der Hafenanlagen dirfen nur
Apparate in einwandfreiem Zustand angeschlossen
werden. In unbewohnten Booten ist es verboten, elekt-
rische Heizungen und Herdplatten zu betreiben. Ausge-
nommen sind Frostwachter an einem Stromzahler.
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Art. 26
Féakalienabsaug-
anlage

Die im Hafen vorhandene Fékalienabsauganlage steht
den Bootsbenutzern und Bootsbenutzerinnen zur Ver-
fugung. Sie ist stets sauber zu verlassen. Die Schlauche
sind zu versorgen.

Art. 27 Feste und flussige Abfalle diirfen nicht in den See oder
Abfalle in den Hafen entsorgt werden.

Altglas muss in den Altglascontainern entsorgt werden.
Verhalten
Art. 28 Der Verkehr im Hafen muss auf die unbedingt erforder-

Verkehrsregeln

lichen Fahrten beschrankt bleiben.

Ausser zum An- und Ablegen sowie flr Fahrten zur Was-
sersportausbildung ist es untersagt, im Hafen zu segeln.

Die Zirkulationswege im Hafen und in der Hafeneinfahrt
sind freizuhalten.

Motor- und Segelboote unter Motor dirfen bei Ein- und
Ausfahrten des Hafens maximal 6 km/h fahren.

Motoren durfen nur fir Ein- und Ausfahrten laufen ge-
lassen werden.

Jeglicher Wellenschlag in den Hafenanlagen ist zu ver-
meiden.

Art. 29 Hunde sind in den Hafenanlagen an der Leine zu flhren.
Hunde

Art. 30 Es ist verboten, Feuerwerk in den Hafenanlagen abzu-
Feuerwerk brennen.

Art. 31 Das Betreten der Steganlagen und der Boote ist unbe-
Zutritt zu fugten Personen nicht gestattet.

Steganlagen
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Alle Hafenmolen und Steganlagen sind fur den sicheren
Personendurchgang frei zu halten.

Art. 32 1 Storender La&rm durch Motoren, Autos, elektronische
Larm Gerate usw. ist in den Hafenanlagen zu unterlassen.
2 Laufendes Gut und lose Fallen sind so zu belegen, dass
sie keinen storenden Larm verursachen.
3 Zwischen 22.00 und 07.00 Uhr gilt Nachtruhe.

Schlussbestimmung

Art. 33
Inkraftsetzung

Die Hafenordnung wird auf einen vom Stadtrat zu be-
stimmenden Zeitpunkt in Kraft gesetzt.
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Gestlitzt auf Art. 4 Abs. 3 lit. a des Hafenreglements der Stadt Kreuzlingen vom 8. September
2022 erlasst der Stadtrat die nachstehende Verordnung zum Hafenreglement.

1 Liegeplatze

Art. 1

Kontingent fiir
Gewerbe, Vereine
und offentliche
Institutionen

Gestutzt auf Art. 16 des Hafenreglements wird das Kontin-
gent flr die Vermietung an Gewerbe, Vereine und offentli-
che Institutionen auf maximal 40 Wasserliegepldtze und 5
Trockenplatze festgelegt.

Das Kontingent wird in folgende Kategorien aufgeteilt, wobei
die maximale Platzzahl pro Kategorie in der Regel nicht iber-
schritten wird:

Werften: maximal 20 Platze;

Bootsfahrschulen: maximal 4 Platze;
Mietboote/Boatsharing: maximal 4 Platze;

Ubriges Gewerbe: maximal 3 Plitze;

Vereine: maximal 6 Platze;

Offentliche Institutionen: maximal 2 Plitze;
Reservepldtze: maximal 6 Platze.

™0 o0 T

Aus besonderen Griinden kann die maximale Platzzahl je Ka-
tegorie ausnahmsweise liberschritten werden, soweit Reser-
veplatze zur Verfligung stehen. Als besonderer Grund gilt na-
mentlich, wenn durch die zusatzliche Belegung der Standort
oder der Hafenbetrieb insgesamt aufgewertet werden oder
wenn der Verzicht auf einen Platz flir den Bewerber oder die
Bewerberinnen objektiv eine unzumutbare Harte darstellen
wirde. Es besteht kein Anspruch auf Zuteilung eines Reser-
veplatzes. Das Kontingent gemadss Abs. 1 darf insgesamt
nicht Uberschritten werden.

Art. 2
Anmeldung

Bewerber und Bewerberinnen haben das Anmeldeformular
beim zustandigen Departement einzureichen.

Der Anmeldung sind eine Kopie des Schiffsausweises, der
Betriebsbewilligung und — sofern es die Bootskategorie er-
fordert — des Schiffsfihrerausweises beizulegen. Ist zur Zeit
der Anmeldung noch kein Schiffsausweis vorhanden, sind
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Angaben Uiber die Bootsbreite, die Bootslange sowie den
Tiefgang erforderlich.

Wer zur Zeit der Anmeldung noch nicht im Besitze der Doku-
mente gemadss Abs. 2 ist, muss die fehlenden Unterlagen bis
zum 31. August des ersten Mietjahres beim zustandigen De-
partement nachreichen. Erfolgt dies nicht, wird das Mietver-
haltnis auf Ende Jahr gekindigt.

Art. 3
Platzzuteilung

Die Hafenkommission teilt den Bewerbern und Bewerberin-
nen einen dem angemeldeten Bootstyp entsprechenden Lie-
geplatz zu.

Die Platzvergabe erfolgt je nach Verfligbarkeit aufgrund der
angemeldeten Bootsgrosse in der Reihenfolge der Anmel-
dungen.

Bei der Vergabe der freien Platze werden Gewerbe, Vereine
und o6ffentliche Institutionen vorrangig beriicksichtigt, so-
fern das Kontingent der entsprechenden Kategorie gemass
Art. 1 Abs. 2 noch nicht ausgeschopft ist.

Im Ubrigen werden die Bewerber und Bewerberinnen in fol-

gender Reihenfolge berlicksichtigt:

a. Die ersten vier Platze werden an Personen mit Wohnsitz
in Kreuzlingen vergeben;

b. Nach der Vergabe des vierten Liegeplatzes wird ein Be-
werber oder eine Bewerberin von der Warteliste "Ab-
tauschgesuche" bericksichtigt (der frei werdende Platz
wird als ndchstes vergeben);

c. Der fiinfte Platz geht an einen kantonalen Bewerber o-
der eine kantonale Bewerberin;

d. Die Platze sechs bis acht werden wieder an Personen mit
Wohnsitz in Kreuzlingen vergeben;

e. Nach der Vergabe des achten Platzes wird ein Bewerber
oder eine Bewerberin der Warteliste "Abtauschgesuche"
beriicksichtigt (der frei werdende Platz wird als ndchstes
vergeben);

f. Der neunte Platz geht wieder an eine Person mit Wohn-
sitz in Kreuzlingen;
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g. Der zehnte Platz geht an eine Person mit Wohnsitz in ei-
nem anderen Kanton oder an eine Person im Ausland,
die Uber einen Zweitwohnsitz im Kanton Thurgau ver-
fagt.

Der Stadtrat kann auf Antrag der Hafenkommission Sonder-
zuteilungen bewilligen.

Die Hafenkommission kann Platzwechsel anordnen oder be-
willigen, um die Flachen der Liegeplatze moglichst optimal
auszunutzen.

Erwirbt der Mieter oder die Mieterin ein Boot, welches nicht
mehr den Massen der Zuteilung entspricht, muss eine neue
Anmeldung erfolgen. Es besteht kein Anspruch auf die Zutei-
lung eines entsprechenden Liegeplatzes. Der Mieter oder
die Mieterin wird auf die Warteliste "Abtauschgesuche" auf-
genommen.

Kein Anspruch auf einen Liegeplatz besteht, wenn sich das
Boot aufgrund seiner Masse nicht fiir die Anlage eignet oder
falsche Masse angegeben wurden.

Nimmt ein Bewerber oder eine Bewerberin den ihm ange-
botenen Liegeplatz nicht an, wird er von der Warteliste ge-
strichen. Ist nicht schon eine Riickversetzung nach Art. 4
Abs. 4 erfolgt, hat er einmalig die Méglichkeit, sich 30 Platze
zuriicksetzen zu lassen.

10

Der angefragte Bewerber oder die angefragte Bewerberin
hat die Moglichkeit, fir die erste Saison auf die Belegung sei-
nes oder ihres Liegeplatzes zu verzichten. Wenn er oder sie
nach einem Jahr den Platz nicht mit einem Boot der entspre-
chenden Grosse belegt, wird der Vertrag gekiindigt und der
Bewerber oder die Bewerberin wird von der Warteliste ge-
strichen.

Art. 4
Wartelisten

Steht kein geeigneter Liegeplatz zur Verfligung, wird der Be-
werber oder die Bewerberin gegen Gebiihr auf eine vom zu-
standigen Departement gefiihrte Warteliste gesetzt. Es wer-
den folgende Wartelisten gefiihrt:

Seite 3



a. Personen mit Wohnsitz in Kreuzlingen;
Personen mit Wohnsitz im Kanton Thurgau;
c. Personen mit ausserkantonalem Wohnsitz oder Wohn-
sitz im Ausland mit Zweitwohnsitz im Kanton Thurgau;
d. "Abtauschgesuche";
e. Gewerbe, Vereine und offentliche Institutionen.

Die Wartelisten werden jahrlich Gberprift. Fiir den Verbleib
auf der Warteliste wird eine jahrliche Gebiihr gemass Ge-
bihrentarif erhoben.

Der Platz auf der Warteliste bestimmt sich nach dem Ein-
gangsdatum der Anmeldung.

Vor der Zuteilung eines Liegeplatzes ist es einmalig moglich,
sich auf der Warteliste 30 Platze nach hinten versetzen zu
lassen.

Ein Abtausch innerhalb der Familie (Eltern, Kinder, Ge-
schwister, Ehepartner und eingetragene Lebenspartner) auf
der gleichen Warteliste ist moglich.

Art. 5
Mietvertrag

Nach der Zuteilung wird ein Mietvertrag fiir den Liegeplatz
abgeschlossen.

In begriindeten Fallen kann ein Jahr auf die Benltzung des
Liegeplatzes verzichtet werden. Dies muss der Hafenkom-
mission mit einem schriftlichen Antrag bis zum 31. Mai ge-
meldet werden. Wird dem Verzicht zugestimmt, betragt die
Miete fir dieses Jahr lediglich 20 % des Mietzinses.

Zwei Liegeplatzmieter oder Liegeplatzmieterinnen, deren
Mietverhaltnis schon mindestens zwei Jahre dauert, konnen
der Hafenkommission den Abtausch ihrer Liegepldatze mit
schriftlichem Gesuch beantragen. Der Platzabtausch muss
zwischen den Parteien unentgeltlich erfolgen.

Falls ein Schiff in Folge einer Reparatur fir eine Saison nicht
genutzt werden kann, besteht die Moéglichkeit, flir maximal
ein Jahr ein Ersatzschiff zu platzieren. Voraussetzung ist ein
schriftlicher Antrag an die Hafenkommission.

Seite 4



Art. 6
Befestigung

Benitzer oder Benltzerinnen miissen das Boot an dem
ihnen zugeteilten Liegeplatz so befestigen, dass die Hafen-
anlagen und die Nachbarschiffe nicht beschadigt werden.

Das Boot ist nur an den dafiir vorgesehenen Befestigungen
mit geeignet starkem Tauwerk festzumachen und mit geni-
gend Fendern zu versehen.

An den Stahlrohrpfahlen darf das Boot nur mit Tauwerk
durch einen gesicherten, seemannischen Knoten befestigt
werden.

Die Verwendung von Steinen, Gegengewichten, Drahtseilen
oder Ketten ist verboten.

Anderungen an den bestehenden Anlagen sind nicht zulas-
sig.

Das Anbringen von Verholleinen zwischen Steg und Pfahl ist
erlaubt. Im Winter sind diese zu entfernen.

Es dlrfen keine Bootsteile tGiber den zugeteilten Platz hinaus-
ragen.

Art. 7
Meldepflicht

Wird ein Liegeplatz bis zum 31. Mai nicht belegt, muss der
Mieter oder die Mieterin dies dem Hafenmeister oder der
Hafenmeisterin melden.

Der Hafenmeister oder die Hafenmeisterin kann diesen Lie-
geplatz fur die laufende Saison mit Gastebooten belegen.
Daraus entsteht kein Anspruch auf eine Entschadigung oder
Mietzinsreduktion.

Will der Mieter oder die Mieterin den Liegeplatz wieder be-
legen, muss dies finf Tage vorher dem Hafenmeister oder
der Hafenmeisterin gemeldet werden.

Mieter oder Mieterinnen, die langere Zeit ihr Boot nicht be-
aufsichtigen kdnnen, haben eine Person zu bezeichnen, die
das Boot betreut, und diese dem Hafenmeister oder der Ha-
fenmeisterin zu melden.
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Wird das Boot wahrend des Winterbetriebs nicht ausgewas-
sert, muss dies bis spatestens 15. November dem Hafen-
meister oder der Hafenmeisterin gemeldet werden. Der Ha-
fenmeister oder die Hafenmeisterin nimmt — wenn nétig —
wahrend der Zeit des Winterbetriebs Umplatzierungen vor.
Entstehen dabei zusatzliche Kosten, werden diese dem
Bootseigner oder der Bootseignerin verrechnet.

Art. 8
Platzfreigabe

Belegen Mieter oder Mieterinnen den Liegeplatz Gber Nacht
nicht, missen sie die Belegt-Tafel auf "frei" stellen oder die
Abwesenheit dem Hafenmeister oder der Hafenmeisterin
melden.

Der Hafenmeister oder die Hafenmeisterin kann wahrend
der Abwesenheit tber den Liegeplatz verfligen. Daraus ent-
steht kein Anspruch auf eine Entschadigung oder Mietzins-
reduktion.

Die Hafenkommission kann Uber die Einflihrung eines digita-
les Reservierungssystems entscheiden.

Art. 9
Nutzungspflicht

Der Mieter oder die Mieterin muss der Hauptnutzer bzw. die
Hauptnutzerin des Boots sein (Art. 15 Abs. 4 Hafenregle-
ment) und es regelmassig und mehrmals pro Jahr benutzen
(Art. 14 Abs. 4 Hafenreglement). Wenn durch die Hafenkom-
mission festgestellt wird, dass diese Bestimmungen nicht
eingehalten werden, wird dem Mieter oder der Mieterin auf
Ende der Saison eine schriftliche Abmahnung zugestellt.
Diese ist verbunden mit der Ankiindigung, dass das Mietver-
haltnis im Wiederholungsfall gekiindigt wird.

Nach erfolgter Abmahnung obliegt es dem Mieter oder der
Mieterin, bis am 31. August des folgenden Jahres den Nach-
weis fur eine gentgende Nutzung zu erbringen. Wird der
Nachweis nicht erbracht oder ist die Nutzung innerhalb die-
ses Zeitraums erneut ungeniigend, erfolgt die Kiindigung des
Bootsliegeplatzes ohne weitere Abmahnung gemass Art. 21
Abs. 2 lit. b. des Hafenreglements.
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Zum Nachweis der genligenden Nutzung im Sinne von Abs. 2
hat der Mieter oder die Mieterin dem zustandigen Departe-
ment bis 31. August ein unterzeichnetes Logbuch einzu-
reichen, in welchem die einzelnen Nutzungen mit Datum
und Uhrzeit der Ein- und Ausfahrt verzeichnet sind, oder
dem Hafenmeister oder der Hafenmeisterin Ein- und Aus-
fahrten unmittelbar (wahrend der Birozeiten personlich
bzw. ausserhalb der Biirozeiten auf elektronischem Wege) zu
melden.

Art. 10
Kosten, Inkasso
und Kiindigung

Wird die Rechnung fiir die Liegeplatzkosten (Art. 22 ff. Ha-
fenreglement) nicht fristgerecht beglichen, wird dem Mieter
oder der Mieterin einmalig eine Zahlungserinnerung mit ei-
ner Zahlungsfrist von 30 Tagen zugestellt.

Bei wiederum nicht fristgerechter Bezahlung wird dem Mie-
ter oder der Mieterin einmalig eine Mahnung mit einer Zah-
lungsfrist von 10 Tagen zugestellt. Diese Mahnung ist mit der
Androhung zu verbinden, dass bei nicht fristgerechter Be-
zahlung ohne weitere Vorankiindigung die sofortige und
fristlose Kiindigung des Liegeplatzes gemdss Art. 21 Abs. 2
lit. a. des Hafenreglements erfolgt.

Liegeplatze fiir Mietboote/Boatsharing

Art. 11
Allgemeines

Im Grundsatz gelten die Bestimmungen flr Liegepldtze im
Sinne von Art. 1 ff. analog.

Art. 12
Bootsbenutzer /
Bootsbeniitzerin

Der Mieter oder die Mieterin ist verantwortlich, dass der
Bootsbenliitzer oder die Bootsbeniitzerin fir das zu mie-
tende Boot Uiber einen glltigen Fiihrerausweis verfligt sowie
eine genligende Einschulung erhalt.
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Eignergemeinschaften

Art. 13 Im Grundsatz gelten die Bestimmungen flr Liegepldtze im

Grundsatz Sinne von Art. 1 ff. analog.

Art. 14 Mitglieder der Eignergemeinschaft sind dem zustandigen

Mitglieder Departement schriftlich innert 20 Tagen seit deren Eintritt
mit Namen und Adresse bekanntzugeben.

Art. 15 1 Zum Nachweis einer geniligenden Nutzung im Sinne von

Nutzung Art. 14 Abs. 4 Hafenreglement fiihren die Mitglieder der Eig-

nergemeinschaft ein schriftliches Logbuch. In dieses sind

aufzunehmen:

a. die einzelnen Nutzungen mit Datum und Uhrzeit der Ein-
und Ausfahrt;

b. die vollstandigen Namen der an der jeweiligen Nutzung
beteiligten Mitglieder der Eignergemeinschaft;

c. die eigenhandigen Unterschriften der an der jeweiligen
Nutzung beteiligten Mitglieder der Eignergemeinschaft.

Das Logbuch ist jahrlich bis spatestens 31. Dezember unauf-
gefordert beim zustandigen Departement einzureichen. Auf
Verlangen ist das Logbuch dem Hafenmeister oder der Ha-
fenmeisterin jederzeit vorzulegen.

Zur Uberpriifung der Angaben im Logbuch kann die Hafen-
kommission zusatzliche Nachweise verlangen oder selbst er-
heben sowie Auflagen erteilen. Sie kann der Eignergemein-
schaft insbesondere auferlegen, dem Hafenmeister oder der
Hafenmeisterin Ein- und Ausfahrten unmittelbar (wahrend
der Birozeiten personlich bzw. ausserhalb der Biirozeiten
auf elektronischem Wege) zu melden.

Der Mieter oder die Mieterin des Liegeplatzes ist daflr ver-
antwortlich, dass samtliche Mitglieder der Eignergemein-
schaft diese Bestimmungen oder zusatzliche Auflagen der
Hafenkommission einhalten. Eine unterbleibende oder miss-
brauchliche Fiihrung des Logbuchs, dessen Nichteinreichen
sowie die Nichterfiillung von zusatzlichen Auflagen der Ha-
fenkommission gelten als schwerer Verstoss im Sinne von
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Art. 21 Abs. 2 lit. b. des Hafenreglements und flihren zur so-
fortigen und fristlosen Kiindigung des Mietvertrags.

Liegeplatze fiir Gaste

Art. 16 1 Die Hafenkommission achtet darauf, dass Gasteplatze zur
Allgemeines Verfligung stehen.
2 Dieals Gasteplatze bezeichneten Liegeplatze sind vom 1. Ap-
ril bis zum 31. Oktober fiir Gasteboote freizuhalten.
3 In begriindeten Fallen kann der Hafenmeister oder die Ha-
fenmeisterin Ausnahmen bewilligen.
Art. 17 1 Gaste missen ihr Boot nach den Anweisungen des Hafen-
Anlegen meisters oder der Hafenmeisterin anlegen.
2 Fur das Belegen sind zwingend die eigenen Leinen zu ben(t-
zen.
Art. 18 Nach dem Belegen melden sich die Gaste umgehend beim
Anmeldung Hafenmeister oder bei der Hafenmeisterin an.
Fahrschulen
Art. 19 1 Das Durchfiihren von Lernfahrten im Bootshafen Seegarten
Lernfahrten ist nur einheimischen Bootsfahrschulen erlaubt und auf das
far Ausbildungszwecke notwendige Minimum zu beschran-
ken.
2 Der lbrige Hafenbetrieb darf nicht gestort werden. Das An-

legen am Servicesteg und an der Absauganlage muss fir alle
Benltzer und Benltzerinnen jederzeit moglich sein.
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Art. 20 1 Vom 1. Juni bis 31. August gelten zeitliche Beschrankungen
Zeitliche fur Lernfahrten im Bootshafen Seegarten. Lernfahrten sind
Beschrdankungen erlaubt:

a. Montag bis Freitag von 09.00 bis 19.00 Uhr

b. Samstag von 09.00 bis 12.00 Uhr

2 AnSonn-und Feiertagen ist die Durchflihrung von Lernfahr-
ten untersagt.

3 Pro Fahrstunde ist maximal eine halbe Stunde fir Lernzwe-
cke im Hafen Seegarten erlaubt.

Art. 21 1 Den Fahrschulen wird ein Schaukasten fir je ein Plakat pro

Werbung Fahrschule zur Verfiigung gestellt. Im Ubrigen ist die Anbrin-
gung von Plakaten oder anderen Werbetragern in den Ha-
fenanlagen untersagt.

2 Die Plakate dirfen maximal ein Format DIN-A3 aufweisen.
Sie sind dem Hafenmeister oder der Hafenmeisterin zur An-
bringung im Schaukasten abzugeben.

6 Pedalobetrieb
Art. 22 1 Pedalos gelten als Ruderboote im Sinne der Binnenschiff-
Grundsdtze fahrtsverordnung und sind als solche kennzeichnungs- und
zulassungspflichtig.! Werden sie als Mietboote eingesetzt,
ist eine Haftpflichtversicherung obligatorisch.?

2 In Ergdnzung zu den nachfolgenden Bestimmungen erldsst
die Hafenkommission eine Weisung zum Pedalobetrieb in
den Hafenanlagen.

Art. 23 1 Die Pedalo-Vermietung innerhalb der Hafenanlagen bedarf
Pedalo- einer Konzession.
Vermietung

L Art. 2 Abs. 1 lit. a Ziff. 11 der Verordnung Uber die Schifffahrt auf schweizerischen Gewassern (Binnenschiff-

fahrtsverordnung, BSV, SR 747.201.1)
2 Art. 153 Abs. 1 BSV.
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Die Hafenkommission regelt in der Weisung die besonderen
Pflichten und Verhaltensregeln der Vermieter und Vermiete-
rinnen und den Benltzern und Beniitzerinnen. Die Weisung
bildet Bestandteil der Konzession. Die Vermieter und Ver-
mieterinnen haben ihre Mieter auf die Verhaltensregeln
nach Art. 24 und 25 sowie auf samtliche weiteren Weisun-
gen der Hafenkommission hinzuweisen.

Die Vermietung ist bei Nacht, unsichtigem Wetter oder
Sturmwarnung verboten.

Art. 24
Verhaltensregeln
mit Pedalos

Die Interessen der Schifffahrtsgesellschaften dirfen durch
die Pedalobenutzung in keiner Weise beeintrachtigt werden.

Die Pedalobenitzer und -benitzerinnen mussen den Vor-
rangfahrzeugen in jedem Fall ausweichen.

Die Wasserflachen bei den Schiffsanlegestellen diirfen nicht
befahren werden.

Das Baden vom Pedalo aus in den Bereichen der Hafen, der
Fahrrinnen und der Wollschweininsel ist verboten.

Das Anlanden bei der Wollschweininsel ist verboten.

Die Bestimmungen der Ubergeordneten Gesetzgebung, ins-
besondere der Bodensee-Schifffahrtsordnung und der Bin-
nenschifffahrtsverordnung sind strikte einzuhalten.

Art. 25
Pedalobetrieb
im Kursschiff-
fahrtshafen

Den Pedalos ist eine separate Fahrspur abseits der Fahrrinne
fur die Kursschiffe zugewiesen. Das Verlassen dieser Fahr-
spur ist verboten.

Kursschiffe dlirfen nicht behindert werden.

Die Fahrrinne der Schifffahrt darf nur seewarts der ersten
Zeichen "Empfohlene Fahrwasserseite" (weiss-griine Tafel),
auf welchen die Einfahrtslichter montiert sind, im rechten
Winkel Gberquert werden.

Seite 11



Infrastruktur

Art. 26
Zufahrt
Hafenanlage

Die Zufahrt mit Motorfahrzeugen zur Krananlage, zum Ser-
vicesteg und zum Bootsslip ist nur fur das Ein- und Auswas-
sern der Boote und in Ausnahmefallen fiir gréssere Materi-
altransporte gestattet.

Nach dem Ein- und Auswassern sind die dafiir notwendigen
Transportmittel (Anhénger) sofort auf den dafiir vorgesehe-
nen Platz zu stellen oder zu entfernen.

Ausnahmebestimmungen fiir Veranstaltungen (Regatten)
regelt die Hafenkommission in einer Weisung.

Art. 27
Parkierungskarten

Pro Mietvertrag fiir einen Wasserliegeplatz wird eine Parkie-
rungskarte ausgestellt. Je Parkierungskarte kénnen maximal
funf Autokennzeichen aufgefiihrt sein. Die Kosten fiir die
Parkierungskarte sind im Gebdihrentarif zum Hafenregle-
ment geregelt.

An eingetragene Eignergemeinschaften werden maximal
drei identische Karten ausgestellt.

Art. 28
Krananlagen

Der Kran darf nur unter Aufsicht des Hafenmeisters oder der
Hafenmeisterin oder der von ihm oder ihr befugten und ge-
schulten Personen benutzt werden.

Art. 29
Bootsslip

Die Benlitzung des Bootsslips ist fur Liegeplatzmieter oder
Liegeplatzmieterinnen und Trockenplatzmieter oder Tro-
ckenplatzmieterinnen kostenlos. Alle ibrigen Ein- und Aus-
wasserungen sind kostenpflichtig.

Es ist verboten, auf dem Bootsslip Schiffe oder Bootswagen
zu stationieren. Fur kurzfristige Reparaturen sind nach Rick-
sprache mit dem Hafenmeister oder der Hafenmeisterin
Ausnahmen moglich.
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Art. 30
Winde bei See-
gartenscheune

Fir den Bootsslip steht eine Seilwinde zur Verfiigung. Die
Hafenkommission regelt deren Nutzung in einer Weisung.

Art. 31
Abspritzanlage

Nach Ricksprache mit dem Hafenmeister oder der Hafen-
meisterin dirfen Boote nur auf dem dafiir vorgesehenen
Platz gewaschen und abgespritzt werden.

Es darf nur Wasser ohne Zusatz von Sduren oder anderen
wassergefahrdenden Zusatzstoffen verwendet werden.

Art. 32
Sanitdre
Einrichtungen

Die sanitdren Einrichtungen im Hafengebdude und bei der
WC- und Duschanlage West sind vom 1. Marz bis 30. Novem-
ber gedffnet und stehen ausschliesslich den Mietern und
Mieterinnen von Liegeplatzen im Bootshafen Seegarten und
deren Gasten zur Verfligung.

Art. 33
Strom

An den Elektrosteckdosen der Hafenanlagen diirfen nur Ap-
parate in einwandfreiem Zustand angeschlossen werden. In
unbewohnten Booten ist es verboten, elektrische Heizungen
und Herdplatten zu betreiben. Ausgenommen sind Frost-
wachter an einem Stromzadhler.

Art. 34
Servicesteg

Die im Hafen vorhandene Fakalienabsauganlage steht den
Bootsbeniitzern und Bootsbenitzerinnen zur Verfligung. Sie
ist stets sauber und aufgeraumt zu verlassen.

Art. 35
Abfille

Feste und flissige Abfélle diirfen nicht in den See oder in den
Hafen entsorgt werden.

In den Abfallbehaltern und Containern der Hafenanlage diir-
fen nur die auf den Booten anfallenden Haushaltsabfille
entsorgt werden; untersagt ist insbesondere das Entsorgen
von Bootsblachen, Polstern, Segeln und Fendern.

Altglas muss in den Altglascontainern entsorgt werden.
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8 Verhalten

Art. 36
Verkehrsregeln

Der Verkehr im Hafen muss auf die unbedingt erforderlichen
Fahrten beschrankt bleiben.

Ausser zum An- und Ablegen sowie fiir Fahrten zur Wasser-
sportausbildung ist es untersagt, im Hafen zu segeln.

Die Zirkulationswege im Hafen und in der Hafeneinfahrt sind
freizuhalten.

Motor- und Segelboote unter Motor dirfen bei Ein- und
Ausfahrten des Hafens maximal 6 km/h fahren.

Motoren dirfen nur fir Ein- und Ausfahrten laufen gelassen
werden.

Jeglicher Wellenschlag in den Hafenanlagen ist zu vermei-
den.

Art. 37 Hunde sind in den Hafenanlagen an der Leine zu flhren.
Hunde

Art. 38 Es ist verboten, Feuerwerk in den Hafenanlagen abzubren-
Feuerwerk nen.

Art. 39 Das Betreten der Steganlagen und der Boote ist unbefugten
Zutritt zu Personen nicht gestattet.

Steganlagen

Alle Hafenmolen und Steganlagen sind fiir den sicheren Per-
sonendurchgang frei zu halten.

Art. 40
Liarm

Storender Larm durch Motoren, Autos, elektronische Gerate
usw. ist in den Hafenanlagen zu unterlassen.

Laufendes Gut und lose Fallen sind so zu belegen, dass sie
keinen storenden Larm verursachen.

Zwischen 22.00 und 07.00 Uhr gilt Nachtruhe.
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10

Gewasserschutz

Art. 41 1
Blauer Anker

Die Stadt Kreuzlingen nimmt am Programm "Blauer Anker"
der Internationalen Wassersportgemeinschaft Bodensee
(IWGB) teil.

Die Hafenkommission erarbeitet im Rahmen des Programms
"Blauer Anker" einen Umweltkodex mit Massnahmen zum
Schutz von Umwelt und Gewadssern. Der Umweltkodex ist
verbindlich im Sinne einer Weisung der Hafenkommission.

Ein Vertreter des Programms "Blauer Anker" nimmt mit be-
ratender Stimme an den Sitzungen der Hafenkommission
teil.

Schlussbestimmungen

Art. 42
Ergdnzende
Bestimmungen

Die Hafenkommission kann Weisungen mit Ausfiihrungsbe-
stimmungen zu den Richtlinien sowie ergdnzende Bestim-
mungen zum Betrieb und zur Nutzung der Hafenanlagen er-
lassen.

Art. 43
Inkraftsetzung /
Aufhebung
bisherigen Rechts

Die Richtlinien werden auf einen vom Stadtrat zu bestim-
menden Zeitpunkt in Kraft gesetzt. Mit deren Inkraftsetzung
wird die Hafenordnung vom 1. Januar 2019 aufgehoben.

Seite 15






= Kreuzlingen
’ Beilage 5

Gebuhrentarif zum

Hafenreglement der Stadt
Kreuzlingen

1. Januar 2020



Gebuhrentarif zum Hafenreglement der Stadt Kreuzlingen
vom 1. Januar 2020

Vom Stadtrat am 22. Oktober 2019 genehmigt und auf den 1. Januar 2020 in Kraft gesetzt



Inhaltsverzeichnis

1
1.1
1.2
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7

Liegeplatze Jahresmieten und Gebihren

Liegeplatze im Hafen Seegarten

Wasserliegeplatze im Kursschifffahrtshafen

Betriebskosten (Hafen Seegarten und Kursschifffahrtshafen)
Gebuhren fur die Gasteplatze pro Nacht

Vorsaison/Nachsaison (1. Marz bis 30. April/1. Oktober bis 30. November)
Hauptsaison (1. Mai bis 30. September)

Wintersaison (1. Dezember bis 28. Februar)

Tourismus- und Infrastrukturabgabe

Benltzung Bootsslip

Krananlage

Gebuhren fir Gaste und Liegeplatzmieter/Liegeplatzmieterinnen
Gebuhren fur Werften

Abspritzanlage

Bootswasche (am Kran)

Restwasche (ohne Kran)

Gebuhren allgemein

A W W W W WWNDNDNDNDNILERPRPRPPRP P PP



Alle Preise verstehen sich inkl. MwsSt.

1 Liegeplatze Jahresmieten und Gebihren
1.1 Liegeplatze im Hafen Seegarten

a. Wasserliegeplatze * CHF 36.40/m?
b. Trockenplatze inkl. Slipgebiihren * CHF  237.60
C. Katamaranplatze inkl. Slipgebuihren * CHF  356.40

1.2 Wasserliegeplatze im Kursschifffahrtshafen

a. Liegeplatz * CHF 34.10/m?
b. Wassernutzungsgebihr CHF 6.75/m?
C. Grundgebuhr fir Wassernutzung pro Liegeplatz CHF 11.45

2 Betriebskosten (Hafen Seegarten und Kursschifffahrtshafen)

a. Steg 1 bis 3 / Steg 8 bis 12 Hafen Seegarten CHF  178.20

b. Steg 4 bis 7 Hafen Seegarten CHF 14545

C. Kursschifffahrtshafen CHF 59.40

d. Im Winterbetrieb wird der effektive Strombezug (Stromzéahler)

gemass dem jeweils geltenden Gebuhrentarif ET1 Hochtarif der
Technischen Betriebe Kreuzlingen zusatzlich in Rechnung ge-
stellt.

3 Gebuhren fur die Gasteplatze pro Nacht

Die folgenden Tarife gelten flr Boote mit einer Gesamtlange bis 12.00 m. Boote ab
12.00 m Lange bezahlen auf die gultige Breite einen Langenzuschlag von CHF 4.—.

3.1 Vorsaison/Nachsaison (1. Marz bis 30. April/1. Oktober bis 30. November)

a. bis 2.50 m Breite CHF 8.—
b. bis 3.00 m Breite CHF 10.—-
C. bis 3.50 m Breite CHF 12.-
d. bis 4.00 m Breite CHF 14—
e. bis 4.50 m Breite CHF 16.—-
f. ab 4.50 m Breite CHF 19.-

L Fur Auswirtige gilt ein Zuschlag von 20 % (bei Wohnsitzwechsel innerhalb eines Jahres erfolgt der Zuschlag pro
rata temporis)
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Hauptsaison (1. Mai bis 30. September)

bis 2.50 m Breite

bis 3.00 m Breite

bis 3.50 m Breite

bis 4.00 m Breite

bis 4.50 m Breite

ab 4.50 m Breite

Regattenteilnehmer und Regattenteilnehmerinnen,

die an einer Veranstaltung von Kreuzlinger Wassersport-
vereinen teilnehmen, jeweils eine Nacht vor und nach
der Veranstaltung

Wintersaison (1. Dezember bis 28. Februar)

Bootsliegeplatz im Hafen Seegarten fur Bootsliegeplatz-
mieter und Bootsliegeplatzmieterinnen
im Kursschifffahrtshafen

Bootsliegeplatz fur Gastboote im Hafen Seegarten

Tourismus- und Infrastrukturabgabe

Pro Boot (inklusive zwei Erwachsene und zwei Kinder)
Jede weitere Person

Benttzung Bootsslip

Pro Ein- und Auswassern

Jahresabonnement Auswartige

Jahresabonnement Einheimische und Werften

Benltzung Bootsliegeplatz (Trockenplatz) fir eine Woche
(inkl. Slipbenttzung)

Fur Liegeplatzmieter und Liegeplatzmieterinnen ist die Benit-
zung kostenlos

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

gratis

gratis
CHF

CHF
CHF

CHF
CHF
CHF

CHF

15—
17—
19.—-
21.-
23—
26.—

200.—

1.50
1.50

15—
130.—-
50.—-

50.—-
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Krananlage

Gebuhren fir Gaste und Liegeplatzmieter/Liegeplatzmieterinnen

0.0 bis 0.5 Tonnen

0.5 bis 3.0 Tonnen

3.0 bis 4.0 Tonnen

4.0 bis 6.0 Tonnen

6.0 bis 8.0 Tonnen

8.0 bis 10.0 Tonnen

10.0 bis 12.0 Tonnen

12.0 bis 14.0 Tonnen

Nutzung in der Wintersaison (auf Anfrage)

zum doppelten Tarif der Gebtihren Ziffer a bis g

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

30.—-
60.—-
80.—-
120.—
150.—
200.—
300.—
400.—-

Die Gebuhren der Krananlagen gelten fir eine Bentitzungsdauer von max. 30 Minuten.

Fur jede weitere Viertelstunde werden CHF 18.50 verrechnet.

Bei Regatten, organisiert durch Kreuzlinger Wassersportvereine, ist das Ein-

und Auswassern eine Woche vor und nach der Regatta gratis.

Gebuhren fur Werften

0.0 bis 3.0 Tonnen

3.0 bis 4.0 Tonnen

4.0 bis 6.0 Tonnen

6.0 bis 8.0 Tonnen

8.0 bis 10.0 Tonnen

10.0 bis 12.0 Tonnen

12.0 bis 14.0 Tonnen

Nutzung in der Wintersaison (auf Anfrage)

zum doppelten Tarif der Gebtihren Ziffer a bis g

Abspritzanlage
Bootswasche (am Kran)

bis 2.0 Tonnen Unterwasserbereich
2.0 bis 4.0 Tonnen Unterwasserbereich
4.0 bis 5.0 Tonnen Unterwasserbereich
Uber 5.0 Tonnen Unterwasserbereich

Restwasche (ohne Kran)

Restwasche pro Viertelstunde (ohne Bedienung)

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF
CHF

CHF

48.—-
64.-
96.—-
120.-
160.—-
240.—
320.—

12—
20.—-
25.—-
35.—-

10.—
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Gebuhren allgemein

Anmeldung Warteliste
Jahrliche Uberarbeitung Warteliste
Parkierungskarte pro Jahr

CHF
CHF
CHF

50.—-
25.—-
100.—-
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Beilage 6

Gebihrentarif zum

Hafenreglement der Stadt
Kreuzlingen

[Datum] (Stand 5. Juli 2022)



Gebiihrentarif zum Hafenreglement der Stadt Kreuzlingen
vom [Datum]

Vom Stadtrat am [Datum]genehmigt und auf den [Datum]in Kraft gesetzt



Inhaltsverzeichnis

1.1
1.2

3.1
3.2
33
3.4

5.1

5.2

6.1
6.2

Liegepldtze Jahresmieten und Gebiihren

Liegepldtze im Hafen Seegarten

Wasserliegeplatze im Kursschifffahrtshafen

Betriebskosten (Hafen Seegarten und Kursschifffahrtshafen)
Gebiihren fiir die Gasteplatze pro Nacht

Vorsaison/Nachsaison (1. Marz bis 30. April/1. Oktober bis 30. November)
Hauptsaison (1. Mai bis 30. September)

Wintersaison (1. Dezember bis 28. Februar)

Tourismus- und Infrastrukturabgabe

Beniitzung Bootsslip

Krananlage

Gebuhren fiir Gaste und Liegeplatzmieter/Liegeplatzmieterinnen
Gebiihren fiir Werften

Abspritzanlage

Bootswasche (am Kran)

Restwasche (ohne Kran)

Gebiihren allgemein
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Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

1 Liegepldtze Jahresmieten und Gebiihren

1.1 Liegepldtze im Hafen Seegarten

a. Wasserliegeplatze ! CHF 36.40/m?
. Trockenplatze inkl. Slipgebihren ! CHF  237.60
C. Katamaranplatze inkl. Slipgebihren ! CHF  356.40

1.2 Wasserliegeplatze im Kursschifffahrtshafen

a. Wasserliegeplatz ? CHF 34.10/m?
b. Wassernutzungsgebihr CHF 6.75/m?
C. Grundgebuhr fir Wassernutzung pro Liegeplatz CHF 11.45
2 Betriebskosten (Hafen Seegarten und Kursschifffahrtshafen)
a. Steg 1 bis 3 / Steg 8 bis 12 Hafen Seegarten CHF 178.20
b. Steg 4 bis 7 Hafen Seegarten CHF  145.45
C. Kursschifffahrtshafen CHF 59.40
d. Trockenplatze CHF 21.55
e. Im Winterbetrieb wird der effektive Strombezug (Stromzéhler)
gemass dem jeweils geltenden Gebihrentarif ET1 Hochtarif der
Energie Kreuzlingen zusatzlich in Rechnung gestellt.
3 Gebiihren fiir die Gasteplatze pro Nacht
Die folgenden Tarife gelten fiir Boote mit einer Gesamtlange bis 12.00 m. Boote ab
12.00 m Lange bezahlen auf die giiltige Breite einen Langenzuschlag von CHF 4.—.
3.1 Vorsaison/Nachsaison (1. Marz bis 30. April/1. Oktober bis 30. November)
a. bis 2.50 m Breite CHF 8.—
b. bis 3.00 m Breite CHF 10.-
C. bis 3.50 m Breite CHF 12.—
d. bis 4.00 m Breite CHF 14—
e. bis 4.50 m Breite CHF 16.—
f. ab 4.50 m Breite CHF 19.-

LFrir Auswartige gilt ein Zuschlag von 20 % (bei Wohnsitzwechsel innerhalb eines Jahres erfolgt der Zuschlag pro
rata temporis)

Seite 1



w
N

S0 Qo0 oW

3.3

3.4

H

oo oTw

Hauptsaison (1. Mai bis 30. September)

bis 2.50 m Breite

bis 3.00 m Breite

bis 3.50 m Breite

bis 4.00 m Breite

bis 4.50 m Breite

ab 4.50 m Breite

Flr Personen, die an Regatten von Kreuzlinger Wassersportverei-
nen teilnehmen, ist die Beniitzung zwischen einer Nacht vor und
nach der Veranstaltung kostenlos

Wintersaison (1. Dezember bis 28. Februar)

Liegeplatz im Hafen Seegarten flir Wasserliegeplatz-
mieter und Wasserliegeplatzmieterinnen
im Kursschifffahrtshafen

Wasserliegeplatz fir Gastboote im Hafen Seegarten

Tourismus- und Infrastrukturabgabe

Pro Boot (inklusive zwei Erwachsene und zwei Kinder)
Jede weitere Person

Beniitzung Bootsslip

Pro Ein- und Auswassern

Jahresabonnement Auswartige

Jahresabonnement Einheimische und Werften

Beniitzung eines Trockenplatzes fiir eine Woche

(inkl. Slipbenitzung)

Fir Liegeplatzmieter und Liegeplatzmieterinnen ist die Benit-
zung kostenlos

Flr Personen, die an Regatten von Kreuzlinger Wassersportverei-
nen teilnehmen, ist die Benitzung zwischen einer Nacht vor und
nach der Veranstaltung kostenlos

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

gratis
CHF

CHF
CHF

CHF
CHF
CHF

CHF

15.—
17.-
19.—
21.-
23.—
26.—

200.—

1.50
1.50

15.—
130.-
50.-

50.-
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Krananlage
Gebuhren fiir Gaste und Liegeplatzmieter/Liegeplatzmieterinnen

0.0 bis 0.5 Tonnen

0.5 bis 3.0 Tonnen

3.0 bis 4.0 Tonnen

4.0 bis 6.0 Tonnen

6.0 bis 8.0 Tonnen

8.0 bis 10.0 Tonnen

10.0 bis 12.0 Tonnen

12.0 bis 14.0 Tonnen

Nutzung in der Wintersaison (1. Dezember bis 28. Februar
auf Anfrage) zum doppelten Tarif der Gebihren Ziffer a. bis h.

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

30.—
60.—
80.—
120.-
150.—
200.—
300.—
400.-

Die Gebihren der Krananlagen gelten fiir eine Benlitzungsdauer von max. 30 Minuten.

Fiir jede weitere Viertelstunde werden CHF 18.50 verrechnet.

Bei Regatten, organisiert durch Kreuzlinger Wassersportvereine, ist das Ein-

und Auswassern eine Woche vor und nach der Regatta gratis.

Gebiihren fiir Werften

0.0 bis 3.0 Tonnen

3.0 bis 4.0 Tonnen

4.0 bis 6.0 Tonnen

6.0 bis 8.0 Tonnen

8.0 bis 10.0 Tonnen

10.0 bis 12.0 Tonnen

12.0 bis 14.0 Tonnen

Nutzung in der Wintersaison (1. Dezember bis 28. Februar
auf Anfrage) zum doppelten Tarif der Gebihren Ziffer a. bis g.

Abspritzanlage
Bootswasche (am Kran)

bis 2.0 Tonnen Unterwasserbereich
2.0 bis 4.0 Tonnen Unterwasserbereich
4.0 bis 5.0 Tonnen Unterwasserbereich
Uber 5.0 Tonnen Unterwasserbereich

Restwasche (ohne Kran)

Restwasche pro Viertelstunde (ohne Bedienung)

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF
CHF

CHF

48.—
64.—
96.—
120.-
160.—
240.—
320.—

12.-
20.—
25.—
35.—

10.—
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Gebiihren allgemein

Anmeldung Warteliste CHF 50.-
Jahrliche Uberarbeitung Warteliste CHF 25—
Parkierungskarte pro Jahr CHF  100.-

Seite 4



	Pläne und Ansichten
	Hafenanlage Seegarten-A4-QF-Laser

	Pläne und Ansichten
	Hafenarel Kursschifffahrt-A4-HF-OD

	Beilage 3 - Hafenordnung 1. Januar 2019
	Beilage 4 - Verordnung zum Hafenreglement (neu)
	Beilage 5 - Gebührentarif 1. Januar 2020
	Beilage 6 - Gebührentarif zum Hafenreglement

